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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Studienförderungsgesetz 1992 geändert wird 

Der Nationalrat möge beschließen: 

Das Studienförderungsgesetz 1992, BGBI. Nr. 305, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. I 
Nr. 142/2000. wird wie folgt geändert: 

1. § 9 faUlet: 

.. § 9. Dem Einkommen nach § 2 Abs. 2 EStG 1988 sind folgcll,de Beträge hinzuzurechnen: 

1. steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 1, Z 2, Z 3 lit. a - jedoch mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses und der 
Hilflosenzulage sowie von Ptlcge- und Blindenzulagen (Pflege- oder Blindengcld. Pllcgc- oder Blindenbeihilfe) -. Z 4 
lit. a. c und e, Z 5 lit. a bis d, Z 8 bis 12, Z 15, Z 22 bis 24 sowie Z 25, Z 27 und Z 28 EStG, wenn es sich dabei um 
wiederkehrende Leistungen handelt; 

2. die Beträge nach § 4 Abs. 4 Z 4, 4a, 8 und 10. § 10, § 18 Abs. 6 und 7. § 24 Ans. 4. § 27 Abs. 3. § 41 Ans. 3 
und § 124b Z 31 EStG sowie nach dem Bundesgesetz über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohn­
baus. BGB!. NT. 253/1993, soweit sie bei der Ermittlung des Einkommens abgezogen wurden; 

3. Mietzinsbeihilfen nach § 107 EStG, Prämien nach den §§ 10&. 108d, lOSe und 1081' EStG. Sonderunterstützun­
gen nach dem Sonderunterstützungsgesctz, BGBI. Nr. 642/1973. Wohnbeihilfe nach landesgesetzlichen Vorschriften 
und die besondere Schulbeihilfe nach dem Schülcrbeihilfengesetz 1983. BGB!. Nr. 455." 

2. § 15 lautet: 

,,§ 15. (I) Anspruch auf Studicnbeihilfc für ein Magisterstudium besteht auch nach Absolvierung eines Bakkalau­
reatsstudiums, wenn 

1. das Magisterstudium spätestens It{ Monate nach Abschluss des Bakkalaureatsstutliums aufgenommen wurde, 

2. die vorgesehene Studienzeit des Bakkalaureatsstudiums um nicht mehr als zwei Semester überschritten wurde 
und 

3. zwischen Abschluss des Bakkalaureatsstudiums und Aufnahme des Magisterstudiums kein anderes Studium be­
trieben wurde. 

(2) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Doktoratstudium besteht auch nach Absolvicrung eines Diplomstudiums 
oder eines Bakkalaureatsstudiums und eines daran anschließenden Magistcrstudiums oder eines Fachhochschul­
Studienganges wenn, 

1. das Doktoratsstudium spätestens zwölf Monate nach Abschluss des vorangegangenen Studiums aufgenommen 
wurde, 

2. die gesamte vorgesehene Studienzeit des unmittelbar vorangegangenen Studiums, das die Zulassungsvoraussel­
zung für das Doktoratsstudium darstellt, um nicht mehr als zwei Semcster überschritten wurde und 

3. zwischen Abschluss des Studiums gemäß Z 2 und Aufnahme des Doktoratsstutliums kcin anderes Studium be­
trieben wurde. 

(3) In die Fristen gemäß Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 sind die Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes und Zeiten in 
der Dauer des Mutterschutzes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. Nr. 22l!1979, nicht einzurech­
nen." 
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3. § J7laulct: 

,,§ 17. (1) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, wenn der Studierende 

1. das Studium öfter als zweimal gewechselt hat oder 

2. das Studium später als nach dem dritten Semester (nach dem ersten Ausbildungsjahr) gewechselt hai oder 

3. nach einem Studienweehsel aus dem vorhergehemkn Studium keinen günstigen Studienerfolg nachgewiesen 
hat, bis zum Nachweis eines günstigen Studienerfolges aus dem neuen Studium. 

(2) Ein Studienwechsel liegt vor, wenn ein bisher betriebenes. nicht abgeschlossenes Studium durch ein anderes 
ersetzt wird. Der Wechsel des Sludienortes unter Beibehaltung der Studienrichtung slellt keinen Sludienwechscl dar. 

(3) Bei einem Studienwechscl verkürzt sich die Anspruchsdauer des nunmehr gewählten Studiums um die ein Se­
mester überschreitende Dauer des Vorstudiums. 

(4) Ein Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist nicht mein zu beachten. wenn der Studierende in dem nunmehr 
gewählten Studium so viele Semester wie in den vor dem Studienwechscl betriebenen Studien zurückgelegt hat. Abs. 3 
ist in diesem Fall nicht anzuwenden. 

(5) Nicht als Studienwechscl im Sinne des � 17 Abs. I Z 2 gelten 

1. Studienwechsel, die durch ein unabwendbares Ereignis ohne Verschulden des Studierenden zwingend herbeige­
führt wurden. 

2. Studienwechscl, die unmittelbar nach Ahsolvierung der Reifeprüfung einer höheren Schule crfolgen. wenn für 
das während des Besuchs der höheren Schule betriebene Studium kcine Studienbeihilfe bezogen wurde." 

4. § 18 A bs. 1 bis 4 lautet: 

,,§ 18. (I) Die Anspruchsdauer umfasst die zur Absolvierung des Studiums vorgesehene Studienzeit zuzüglich ei-
nes oder mehrerer Toleranzsemester. 

(2) Die Zahl der Toleranzsemester hängt von der vorgesehenen Studienzeit ab. Die Anspruchsdauer beinhaltet 

1. ein Toleranzsemester. wenn die vorgesehene Studienzeit weniger als achl Semester beträgt. 

2. zwei Toleranzsemester. wenn die vorgesehene Studienzeit mindestens acht Semester beträgt. 

3. drei Toleranzsemester, wenn die vorgesehene Studienzeit mindestens zwölf Semester bclrägt. 

(3) Die Anspruchsdauer gemäß Abs. 1 ist unter den Voraussetzungen des § 19 zu verlängern. 

(4) Bei Überschreitung der Anspruchsdauer liegt kein günstiger Studienerfolg vor." 

5. § 18 Abs. 6lautel: 

(6) Bei Sludienrichtungen, für die ein Curriculum nach dem Universitätsgesetz. BGBI. I Nr. 120/202, erlassen 
wurde, ergibt sich die vorgesehene Studienzeit aus dem Ausmal3 der dafür festgelegten ECfS-Anreehnungspunkte im 
Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (European Credit Transfer System - ECfS, 
87/327/EWG. Amtsblatt Nr. L 166 vom 5. Juni 1987. CELEX-Nr.387D0327). Dabei entsprechen 30 ECTS­
Anrechnungspunkte einem Semester und 60 ECfS-Anrechnungspunkte einem Studienjahr." 

6. § 19 Abs. 4 lautet: 

,,§ 19. (4) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann für Studierende im Sinne des Ahs. 3 Z 3 
durch Verordnung die Anspruchsdauer unter Berücksichtigung von spezifisch den Studienfortgang betreffenden Behin­
derungen um bis zu 50 % der vorgesehenen Studienzeit verlängern:' 

7.111 § 19 Abs. 6 Z 2 entfällt die Wortfolge "des zweiten und dritten Studienabschnittes", der zwt!lre Verweis laulei ,,§ 15 
Abs. 1 und 2". 

8. § 20 lalltet samt Übersclrriji: 
"Studienerfolg an Universitäten und Universitäten der Künste 

§ 20. (1) An Universitäten und Universitäten der Künste ist der Nachweis des günstigen Studienerfolges aus Bak­
kalaureats-, Magister-, Diplom- und Doktoratsstudien sowie individuellen Studien folgendermaßen zu erbringen: 

I. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentlicher Studierender, 

2. nach den ersten beiden Semestern durch den Nachweis von 40 ECfS-Anrechnungspunkten aus den bei den vo­
rangegangenen Semestern, 

2 
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3. bei jeder weiteren Beurteilullg des Anspruches durch den Nachweis von 40 ECTS-Anrcchnungspunklen aus den 
heiden vorangegangenen Semestern und insgesamt jeweils mindestens 20 ECrS-Anrechnungspunktcl1 für jedes zu­
rückgelegte Semester. 

(2) Die Studiennachweisc sind aus der gcflirderten Studienrichtung zu bringen. Im Falle eines Studienwechsels 
können sie auch aus den Vorstudien erbracht werden." 

9. § 2] entfällt. 

/0. § 22a lautet: 

,,§ 22a. (1) An Fachhochschul-Studiengängen ist der Nachweis des günstigen Studienfortgunges folgendermaßen 
zu erbringen: 

1. in den ersten beiden Semestern dureh die Zulassung als ordentlicher Studierender. 

2. nach dem zweiten Semester durch Nachweise von 40 ECTS-Anrcchnungspunkten aus den beiden vorangegan­
genen Semestern, 

3. bei jeder weiteren Beurteilung des Anspruches durch den Nachweis VOll 40 ECTS-Ann:ehnullgspunklcll aus den 
beiden vorangegangenen Semestern und insgesamt jeweils mindestens 20 ECTS-Anrechnungspunkten für jedes zu­
rückgelegte Semester. 

(2) Die Studien nachweise sind aus der geförderten Studienrichtung zu bringen. Im Falle eines Studienwechscls 
können sie auch aus den Vorstudien erbracht werden." 

11. § 23 lautet: 

,,§ 23. (1) An Pädagogischen Akademien. Berufspädagogischen Akademien. Akademien für Sozialarbeit. Akade­
mien für Sozialarbeit für Berufstätige und land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischcn Akademien ist der 
Nachweis des günstigen Studienerfolges folgendermaßen zu erbringen: 

1. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentlicher Studierender. 

2. nach dem zweiten Semester durch den Nachweis von 40 ECTS-Anrechnungspunkten aus den beiden vorange­
gangenen Semestern, 

3. bei jeder weiteren Beurteilung des Anspruches durch den Nachweis von 40 ECfS-Anrechnungspunklcn aus den 
beiden vorangegangenen Semestern und insgesamt jeweils mindestens 20 ECTS-Anrechnungspunkten für jedes zu­
rückgelegte Semester. 

(2) Die Studiennachweise sind aus der gefördertt:n Studienrichtung zu bringen. Im Falle eines Studienwechscls 
können sie auch aus den Vorstudien erbracht werden. 

(3) Die Erfordernisse für den Nachweis des günstigen Studienerfolges gelten auch an Privatschulen mit eigenem 
Organisationsstatut, soweit sie mit Pädagogischen Akademien. Berufspädagogischen Akademien oder Akademien für 
Sozialarbeit vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit ist durch Verordnung des Bundesministers für Bildung. Wissen­
schaft und Kultur festzustellen." 

12. In § 26 Abs. 1 entfällt der lewe Satz. 

13. All § 26 Abs. 2 Z 4 wird folgender SalZ angtj"iigt: 
.,Dies gilt nicht für Studierende von Fernstudien." 

14. § 28lautel: 

,,§ 28. Studierenden, die zur Ptlege und Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind. gehührt 
ein Zuschlag von monatlich 6U € (jährlich 720 €)." 

/ 5. § 30 Abs. 2 Z 4 und 5 laulet: 

,,4. den Jahresbctrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des Familienlastenausglcichsgesetzes 1967, der 
für den Studierenden unter Berücksichtigung seines Alters als erstes Kind zustünde; dcr Jahresbetrag der Familienbei­
hilfe ist nicht abzuziehen, wenn der Studierende nachweist. dass für ihn trotz eines entsprechenden Antrages gemäß § 5 
Abs. 2 des Familicnlastenausglcichsgesetzes 1967 keine Familienbeihilfe zusIeht. 
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5. den Jahresbctrag des Kinderabsetzbctrages gemü1.\ § 33 Ahs. 4 Z 3 EStG )9SS, der für den Studierenden zu­
steht." 

16. Der erste Verweis in § 32 Ahs. 1 Z 4 lautei: 

n§ 123 Abs. 4 ASVG" 

1 7. 09 32 Ab:;. 2 lautet: 

,,§ 32. (2) Für den Studierenden selbst steht kein Ahsdzbctrag zu. Für den zweiten Elternteil und den Ehegatten ei­
nes Elternteiles. soweit es sich dabei um einen Angehörigen im Sinne des § 123 ASVG handelt. ist jedenfalls ein Ab­
setzhetrag in der Ilöhe gemäß Abs. I Z 4 erster Fall zu herüeksiehtigen." 

18.09 33 Abs.2 lauleI: 

.,(2) Die StudienbeihilfenbehönJc untersteht in allen ihren Organisation betreffenden Angelegenheiten unmittelbar 
dem Bundesminister für Bildung. Wissenschaft und Kultur. Sie ist anweisende Stelle. Ihre Buchhaltungsaufgaben sind 
von der für das Bundesministcrium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständigen Buchhaltung wahrzunehmen. Die 
Befugnisse der übrigen mit der Vollziehung der Studienförderungsangelegenheiten betrauten Bundesminister werden 
dadurch nicht berührt." 

19. § 39 Abs. 1 lautet: 

,,§ 39. (1) Studienbeihilfen werden auf Antrag zuerkannt. Der Antrag gilt für die wiederholte Zuerkennung von 
Sludienbeihilfe während des gesamten weiteren Studiums. sofern seit dem Antrag ununterbrochen Anspruch auf Stu­
dienbeihilfe besteht." 

20. § 39 Abs. 5 erster SalZ lautet: 

,,§ 39. (5) Der Studierende hat für die Erledigung seines Antrages die maßgeblichen Familien- und Einkommens­
verhältnisse und die sonst für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Informationen wahrheitsgemäß und 
vollständig anzugeben, sofern diese nicht von der Studienbeihilfcnbehörde für Studienförderung automationsunterstützt 
ermittelt werden." 

2/. § 39 Abs. 7 lautet: 

,,§ 39. (7) Die für Anträge auf Studienbeihilfe gellenden Bestimmungen sind auch auf Anträge auf Ahänderung ei­
ner zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. Die Abänderung wird mit dem Beginn des Zuerkennungszeitraumes 
wirksam. sofern der Antrag innerhalb der Antragsfrist gestellt wird. ansonsten mit dem auf den Antrag folgenden Mo­
natsersten." 

22. JIl § 40 Abs. 5 wird ill Z 1 I der PUllkt durch einen Beistrich ersetzlund folgellde Z 12 allgefügt: 

,,1 2. das Bestehen einer Angehörigeneigenschaft gemäß § 123 ASVG." 

23. All § 4 1  werdelI folgende Abs. 5 lind 6 allgefügt: 

,,(5) Nach Ablauf des Zuerkennungszeitraumes gemäß Abs. 1 ist von Amts wegen der Anspruch neu zu beurteilen. 
wenn seit dem letzten Antrag ununterbrochen Anspruch auf Studienbeihilfe bestand. Als maßgeblicher Zeitpunkt im 
Sinne der §§ 1 Abs. 5, 7 Abs. 2 und 41 Abs. 2 gilt im Wintersemester der 1. Oktober. im Sommersemester der 1 .  März. 

(6) Die Studienbeihilfenbehörde hat sich beim schrifllichen Verkehr mit den Studierenden nach Möglichkeit mo­
derner Kommunikationstechnologien, inshesondere der automalionsuntcrstützten Datenübertragung zu bedienen." 

24. § 48 Abs. 3Iau/et: 

,,(3) Studierende. die im ersten Semester Studienbeihilfe bezogen haben und danach nicht weiter inskribieren oder 
das Studium nicht unmittelbar fortsetzen, haben zum Ausschluss der Rückzahlungsverptlichtung in der auf das erste 
Semester folgenden Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Studiennachweise üher Prüfungen und Lehrveranslallungen aus Ptlicht­
und Wahlfächern ihres Studiums im Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorzulegen." 
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25. § 49 Abs. 1 lautet: 

,,§ 49. (1 ) Der Anspruch a u f  Studienbeih i l f<.: ruht während der Semester. in denen Studierende nicht grundsiitzlidl 
im vol len Umfang zum Studien- und Prüfungsbetrieh z uge lassen sind (§ 3 Ans. 6). und während der vo l len Monate. in 
denen sie am Studium behindert s ind oder durch mehr als zwei Wochen den P rüsenz- oder Z i vildienst leisten. Abwei­
chend davon tritt trotz Nichtvorliegens einer Fortsctzungsmeldung kein Ruhen des Anspruches e in. wenn der Studie­
rende innerhalh der a l lgemeinen Zu las.'iungsfrist oder der Nachfrist für  die Forlsclz ungsmeld u ng sein Studium ab­
schlieBt." 

26 . § 50 Abs. 2 lautet: 

.,(2) Der Anspruch auf Stud ienbe ih i l fe erl ischt m i t  dem Ende jenes Semesters (halhen Ausbi ldu ngsjahres). 

1. mit dem die Anspruehsdauer für das Studium (den Studie nabschn itt) endet. 

2. für das der Studierende keinen Studicn ll<lchweis gem�iß <.1<.:n � 20 Ans. I Z 2. 22a Abs. I Z 2. 23 Ahs. J Z ::: lind 
§ 24 Ahs. I Z 2 (im dritteil Semester) vorgelegt hat oder 

3. nach dem der Studierende einen Studknwechsel gemäß § 17 Alls. I Z 1 und 2 vornimmt oder die in * ::I Abs. 1 
genannte Einrichtung wechselt." 

27. § 50 Abs. 3 eIltfällt, die Absätze 4, 5 lIud 6 erhalten die Hezeicl/llllllgen "(3),,, ,.(4 )" lind .,(5)". 

28. § 52b Abs. 1 und 2 laulet: 

,,§ 52h. (1) Studienabsehl uss-Stipendicn dienen der förderung von Studierenden, d ie sich in der Anschlussphase 
ihres Studiums befinden. Die Höhe der Studienabsehl uss-Slipendien beträgt zwischen 50U u n d  1090 € monatlich. Die 
Auszahlung des Slud ienabsehl uss-Stipcndiums e rfo lgt durch höchstens achtzehn Monate. 

(2) Studienabschl u ss-Stipendien werden von der Studienbcihil fenbehönlc nach Richtl in ien de r zust;i ndigcn Bun­
desminister im Wege der Privatw i rtschaftsverwaltu ng zuerkannt. Auf die Zuerkennung hesteht kein Rechtsanspruch." 

29.111 § 52bAbs. 6 cllIläll/ die Wor/lolge "VoJlzichungsbereich Wissenschaft (Budgdkapitcl 14)". 

30. 111 § 54 Abs. 1, § 64 Abs. 2 und § 74 Abs. 3 wird das Warf "Kunsthochschu len" durch die lt'ortfolge ,.Universitäten 
der Künste" ersetzt. 

31. § 56 Abs. 4 letzter SalZ lautet: 

.,Sofeffl den i m  Ausland absolv ierten Studien ECfS-Anrechn ungspunkte zugeteilt s ind. kann der Studienerfolgs­
nachweis auch dadurch e rbracht werden, dass für .ieden Monat des Auslandsstu diums m indestens 4 ECTS­
Anrechn ungspunkte nachgewiesen werden." 

32. § 59 Abs. 1 lautet: 

,.§ 59. (I) Leistungsstipendien s ind für jedes Studienjahr durch das für Studienange lcgenheiten zuständige Organ auszu­
schreiben." 

33. § 61 Abs. 3 lautet: 

,,§ 61 . (3) Die Zuerkenn ung der Leistungsstipendkn erfolgt durch das fü r Studie nangclegenhciten zuständige Or­
gan nach Anhörung der an der Einrichtung bestehenden Vertretung der Studierenden." 

34. All § 61 wird folgender Abs. 5 angefüge: 

,,§ 61. (5) D ie Bi ldungseinrichtungen haben dem Bundesm inister ium für B i ld ung, Wissenschaft u nd Kullur jähr­
lich e inen Bericht über ihre Strategie bei der Leistungsförderung. d ie Auswahlkriterien sowie über die Zahl und Höhe 
der vergebenen Leistungsstipendien zu übermitteln." 
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35. § 65 Abs. 1 laLltet: 

.,1$ 65. ( 1) Förderungsst ipendien sind für jedes Studienjahr  durch das für Studienangekgl:nheilen zuständige Organ 
a uszu schn:iben ." 

36. § 67 Abs. 2 laulet: 

.. (2) Die Zuerkennung der Förderu ngsst ipe ndien erfo lgt durch das für Studiena ngelegenheiten zustü nl l ige Organ 
nach Anhörung der a n  der Ein richtung hestehenden Vertretu ng der Sludil:renden." 

37. All § 67 wird folgender Abs{{/z 5 angejügt: 

.• (5) Die Bildungseinrichtu ngen haben dem Bundes m i n isle rium für Bildu ng. Wissenschaft u nd Kul tur die Aus­
schreibung der Fürderungsslipcndicn sowie .jährlich cinen Bericht üner ihre Förderungsslratcgie, die Auswahlkritcrien 
sowie üner die  Zah l u nd Höhe der vergebenen Fürderungsstipendien zu ühermitteln ... 

38. § 75 Abs. 19latllel: 

,,§ 75. (19) § 49 Abs. 1 in der ab 1. September 2003 geltenden Fassung ist auch auf Ansprüche auf Studienbeihilfe i n  
den Studienjahren 200l/02 u n d  2002/03 anzuwenden." 

39. § 75 Ab.)� 20laulet: 

.. § 75. (20) Für Studien an Un iversitäten u nd Universitäten der Künste. die vor dem Studien.jahr 2003/04 aufgenommen 
wurden, sind die §§ IX, 20 und 21 in der am 31. August 2004 ge ltenden Fassung weiterhin a nzuwenden." 

40. § 75 Abs. 21 lautet: 

.,§ 75. (2 1) Studienwechse l. die vor dem Studienjahr 2003/04 vorgenommen wurden, s ind nach § 17 in der am 
31 . August 2004 geltenden Fassung zu beurtei len." 

41.1/1 § 76 Abs. I Z 1 ist die Wortfolge "der Akademie  der bildenden Künste, de r Kunsthochschu len" durch die Wort­
folge "Universitäten der Künste" zu erselzen. 

42. All § 78 werden folgende Absälze 21,22 lind 23 {/llgeJiigt: 

,,(2 1) § 19 Abs. 4, $i 24, § 30 Abs. 2 Z 4 u nd 5, § 33 Abs. 2, * 40 Abs. 5 Z 12, § 49 Ans . 1. $i 52n Ans . 1. 2 u nd 6, 
§ 54 Abs. 1, § 64 Abs. 2, § 74 Abs. 3, § 75 Ans. 19, § 76 Ans. J Z 1 und § 78 Ans. 21 in der Fassung des Bu ndesgeset­
zes BGB!. I N r. XXX/2003 treten mit 1. September 2UD3 in Kraft .  

(22) § 59 Abs. 1,  § 61 Abs.3 und 5, § 65 Abs. 1. § 67 Abs. 2 und 5 sowie § 78 Abs . 2 2  i n  der Fassu n g  des Bun­
desgesetzes BGB! . I N r. XXX/2003 t reten mit 1. Jänner  2004 in Kraft .  

(23) § 9,  § 15, § 17, § 18 Abs.l bis 4 und 6, § 19 Abs. 6 Z 2. § 20, § 22a, § 23, § 26 Abs . I und Ans. 2 Z 4, § 2X, 
32 Abs. 1 Z 4 u nd Abs. 2, § 39 Abs. 1,5 u nd 7, § 41 Ans. 5 und 6. § 48 Abs. 3, § 50 Ahs. 2, 3, 4 u n d  5. § 56 Abs. 4. 

§ 75 Abs . 20 u nd 21 sowie § 7X Abs. 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. XXX/2003 Ireten mit 1. Sep­
tember 2004 i n  Kraft .  § 21 tritt mit 3 1. August 2004 außer Kraft:' 
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VOl'blaU 

').·ohlcm: 

Die Studienförderung stellt auf überholte Studienvorschriften ab. 

Die Rechtsgrundlage für Studienabschluss-Stipendien tritt End\.: des Studienjahres 1002/0J aulkr Kraft. 
Für bestimmte Gruppen von Studierenden (Berufstätige, Behinderte, Studierende mit Kindnn) bestehen Hürden in 
der Studien förderung. 

Das Einkommensleucrgesctz als Grundlage für den Einkommellsheg riff im Studienfürderungsgl'selz haI sich in den 
letzten Jahren geändert. 

Der Aufwand für die Zuerkennung von Fürderungen ist angestiegen. 

Ziel: 

Anpassung an das Studienrecht nach dem Universitätsgesctz 1001. 
Beibehaltung der Studienabschluss-Stipendien. 
Bestehende Hürden in der Studienfürderung abbauen. 
Ein Einkommensbegriff, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der unterhaltsverpflichtclen Personen ang\.:llles­
sen berücksichtigt. 

Kostengünstigere Zuerkennung von Fördermaßnahmen. 

Inhalt: 

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Anspruchsvoraussetzungen durch Umstellung der Studiennachweise auf 
EcrS-Punkte entsprechend der Arbeitskapazität von Studierenden. 
Studicnabschluss-Stipcndicn im postsckundären Bildungsbcreieh. 
Abbau von Hürden bei Fördermal5nahmen für spezifische Zielgruppen (Berufstütige und behinderte Studicrende 
sowie Studierende mit Kindcrn). 

Adaptierung des Einkommensbcgriffcs dureh Änderung der Hinzurcehnungsbeträgc. 
Automatische Ncubercchnung dcr Studienbeihilfen nach dem erstcll Jahr des Bezuges. 

Alternativen: 

Der Sludienerfolg an Universitäten wäre nicht mehr mit einem zumutbarcn Aufwand übcrprülbar. 
Es könnten keine Studicnabschluss-Stipcndicn mehr zuerkannt werden. 
Bestimmte Gruppen von Studierenden wären in der Studicnförderung benachteiligt. 

Das Einkommcn untcrhaltsvcrpflichtcler Pcrsoncn würdc ihrc wirtschaftliche Leistungsfähigkcit nicht angcmessen 
wiedergeben. 

Höhere Verwaltungskosten als nötig würden anfallcn. 

Auswirkungen aut' die Beschäftigung und den Wi.·tschat'tsstandort Östen-eich: 

Durch die dauerhaft besseren Förderungsmöglichkeiten kommt es zu einer wünschenswerten Anhebung dcs Qualifika­
tionsniveaus der Arbeitskräfte. 

Kosten: 

Es fallcn ab �004 Mehrkosten von 0,3 Mio € und ab 2005 Mehrkosten von 0,5 Mio € ft.ir Verbesserungen der Förderung 
behinderter Studierender und Studicrcnder mit Kindern sowie für die Auswcitung des Kreises der Bczieher von Stu-

49/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)8 von 31

www.parlament.gv.at



d ienabsch luss-Stipendien an.  Diese Meh rkosten sind aus dem Budget des Bundesm i n isteriu ll1s für Bi ldung, Wissen ­
schaft u nd Kultur bedeckbar. 

EU-Konformität: 

Die vorgeschlagenen Regelungen e ntsprechen dem GCl11einschaftsrecht der E uropäischen Unioll. 

Edäuterungcn 

Allgemeine.' Teil 

Die Än derung des Studienreehts du rch das Un iversitätsgesctz 2002 wird eine Vielfalt unterschiedl icher Studienpliine 
u nd Cu rricula (nac h  dem Universitätsgesetz u n d  dem Unive rsitäts-Studiengesetz) nebeneinander bringen. Die künftig 
e i nheitliche Bewertung in ECfS-Bewertungspunkten (60 pro Jahr) ermöglicht aber e ine ein heitl iche Bewertung der 
Anforderu ngen an die erforderliche Arbe itskapazität von Stu d ierenden. Künftig werden .jährlich. zwei Dritte l der du rch­
schnittl ichen Bewertungspunkte als Studiennachweis zu erhringen se in. Um e i ne angemessene Ubergangsfrist sicherzu­
stel le n, w i rd diese Änderung beim Studienerfolg erst ab dem Stu dienjahr 2004/05 zur Bewertung von Studien leistu ngen 
aus dem Studienjahr  2003/04 in  Kraft treten. 

Das Studien förderungsgesetz geht bei Berechnung der Studienbdhi l fe vom Einkommen aus. das steuerl ich erfasst wi rd. 
Der steuerrechtliche Einkommensbegriff enthält jedoch eine Reihe von motiv ierenden und suhventionierenden Effek­
ten. die für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wie sie das Studienförderungsgesetz für die Beu rtei l ung der sozialen  
Bedü rftigkeit heranzieht, ohne Bedeutu ng sind. Zum Ausgleich werden bei der  Ermitt lung der Studienbe i hi lfe e i n ige 
steuerfreie Bezüge für die Bewertung der sozialen Bedürftigkeit hinzugerec h net. D ie Adaplierung des Einkommensbeg­
r iffes im Studienförderungsgesetz ist abhängig von Änderungen des E inkommensteucrgesclzes. Eine Anpassu ng des 
E inkommensbegriffes i st daher seit der letzten Änderung im Jahr 1994 e rforde rl ich geworden .  Die vorgeschlagenen 
Änderungen  ber u hen auf  Vorarbe iten e iner  Expertcngruppe u nter Beiziehung von Ve rtretern des Bundesmin isteriums 
für F i n a nzen u n d  der Sozialpartner. 

Derzeit s ind Studienbeihilfe n  grundsätzl ic h  nur  für ein Jah r zu bewilligen. Dies erfolgt d u rch jährliche Anträge der 
Stu dierenden, auch wenn sich der Förderungsbetrag nicht ändert. D u rc h  die Mögl ichkeit der Studienbeih i l fenbehörde. 
automationsunterstützt Daten bei den Datenhaltern (Finanzverwaltung, Studien- u nd Prüfungsverwaltung, Zentrales 
Melderegister etc.) abzufragen, müssen künftig nicht mehr so viele Unterlagen vom Antragste l ler vorgelegt werden. E s  
ergibt sich damit die Mög l ichkeit der automatischen Neudurchrec hnung d e r  Studienbe ih i lfc durch die Studienbe i h ilfe n­
behörde ab dem zweiten Studienjahr. o h ne dass es e i nes eigenen Antrages des Studienbeih ilfenheziehers bedarf. Der 
vorgeschlagene Entwurf s ie ht daher vor, dass der erstmalige Antrag auch für d ie weitere Bewi l l igung der Sludienbeihil­
fe gilt, d ie weiterhi n  durch Bescheid der Stu d ienbe i h i l fe nbehörde für zwei Semester auf Grund der aktuellen Einkom ­
mens- u n d  Studiendaten erfolgt. Dies ist auch e i n  Beitrag zum e-Government. 

W ie die aktue l le Untersuchung zur sozialen Lage der Studierenden 2002/03 ergeben hat, bestehen für bestimmte Ziel­
gruppen u nter den Stud iere nden Hürden im Zugang z u r  Studienförderung. D i es betrifft i nsbesondere die Zielgruppe n  
der l1ehinderten Studierenden u nd der Stu d ierenden mit Sorgepflichten gegenüber eigenen Kindern. Die Probleme die­
ser Zielgruppen sind durchaus u nterschied l ich,  sodass auch die Maßnahme n  e ntsprechend d ifferenziert sei n  müssen.  
Behinderte Studierende h aben hauptsächlich Probleme mit der  Einhaltung der  Anspruchsdauer. Bei Studierenden m it 
Kin dern bestehen in diesem Bereich ausreichende Möglichkeit der Berücksichtigung. allerdings reichen die Zuschüsse 
für Studierende mit Kindern derzeit n icht aus, de n finanz iellen Sonderbedarf zu decken. 

Die Studienabschluss-Stipendien, d ie erstmals 1999 im Studienförderungsgesetz geregelt und mit 200 1 neu gestaltet 
wu rden, würden ohne gesetzl iche Änderung mit E n de des Studienjahres 2002/03 aulkr Kraft treten. Da sich das Stu­
dienabschluss-Stipendium als Fürderu ngsmaßnahme außerordentlich bewährt hat. sollte seine Weitergcllung unbefristet 
geregelt u nd außerdem der Anwendungsbereich über U n i versitäten hinaus e rwe itert werdell. Dies ist e in  zusätz l iches 
Angebot an  die Gruppe der berufstätigen Stu dierenden. 

D ie Kompetenz des Bu ndes zur Erlassung der vorgesehenen bundesgesetz l ichen Regelungen begründet sich auf Art i kel 
14 Abs. I B-VG u nd Artikel 17 B-VG. 

Kostenberechnung 

Die vorliegende Novelle enthält e ine  Rei he von  Änderungen, die aber i nsgesamt n u r  zu seh r  geringen Mehrkosten füh ­
ren. 

Im Einzelnen stel len sich die Kosteneffekte der vorgesehenen Maßnahmen fol gendermaßen dar: 
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I. Neuregelung des Studienerfolges 

Durch die Neudefinition und Vereinheitlichung der Regelungen über den Studienerfolg wird der zwischenzeitige Weg­
fall des Anspruches auf Studienbeihilfe wegen nicht zeitgerechter Absolvierung der Diplomprüfung nicht mehr eintre­
ten. Durch die künftige Notwendigkeit, jährlich auch an Universitäten einen Studiennachweis zu erhringen. ist sicherge­
stellt. dass es zu keinen Missbräuchen kommt und weiterhin nur zügig studierende Personen Anspruch auf Studienbei­
hilfe haben. Es wird daher ab 2004 zu Einsparungen in jenen Fällen kommen, wo der jährlicllC Studien nachweis nicht 
erbracht werden kann. Insgesamt ist die Neuregclung des Studienerfolges als kostenneutral zu beurteilen. 

2. Weitergeltung und Ausweitung der Sludienahschluss-Slipcndien 

Diese Weitergeltung führt zu keinem Mehraufwand gegenüber den bisherigen Kosten. durch die Ausweitung auf ande­
re Bildungseinrichtungen ist mit einem Mehrbedarf von 0.1 Mio € ab 2004 lind 0,3 Mio € ab 2005 zu rechnen. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass der Europäische Sozialfonds weiterhin anteilig Kosten iibernimmt. 

3. Verbesserung der Förderungsmaßnahmen für Zielgruppen 

Die Erhöhung des Zuschlages für Studierende mit Kindern führt zu Mehrkosten von rund 0,3 Mio E jähr lich. Die Mehr­
kosten wen.lcn für 2004 mit 0,1 Mio € wirksam. im vollen Ausmaß ab 2005. 
Die Maßnahmen für behinderte Studierende führen zu Mehrkosten. die noch von der Gestaltung der Verordnung ab­
hängig sind, werden nicht mehr als 0,1 Mio E Mehrkosten verursachen (ab 2(04). 

4. Adapticrung des Einkommcnsbcgriffcs 

Durch die Anpassungen des Einkommensbegriffes fallen einige Ilinzurechnungshclräge wl.:g. während andere hinzu­
kommen. Diese Maßnahme ist jedenfalls als kllstenneutral und eher kostendämpfelld.zu beurteilen. 

5. Gesamtkosten 

Die Mehrkosten durch die in dieser Novelle vorgeschlagenen Maßnahmen betragen daher ab 2004 rund 0,3 Mio € und 
ab 2005 rund 0,5 Mio €. Sie fallen nahezu ausschließlich beim Budgetkapitel 14 an und sind aus dem Budget des Bun­
desministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur bedeckbar. 

Besonderer Teil 

Zu Z I (§ 9): 

Der Einkommensbegriff der Studienförderungsgesetzes orientiert sich am Einkommensbegriff des Einkommensteuerge­
setzes 1988, bereinigt diesen aber um subventions- und lenkungspolitische Effekte. indem eine Reihe von steuerfrei 
gestellten Einkünfte und steuerlich begünstigten Beträgen dem steuerpflichtigen Einkommen hinzugerechne l werden. 
Damit wird ein Einkommen umschrieben. das der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der zur Unterha lts lcislung ver­
pflichteten oder Eigenleistungen erbringenden Personen entspricht. Die soziale Bedürftigkeit als Maßstah der Hühe der 
Studienheihilfe orientiert sich damit weitestmöglich an den latsächlichen Einkommenszuflüssen und nicht an deren 
steuerrechtlicher Behandlung. 

Die Hinzurechnungsbeträge in § 9 wurden zuletzt 1994 novelliert. Durch zwischenzeitige Änderungen des Einkom­
mensteuergesetzes 1988 ergibt sich die Notwendigkeit. zusätzliche Beträge aufzunehmen bzw. Beträge ohne Bedeutung 
für das Einkommen entfallen zu lassen. 

Eine im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur cingesetzte Arbeitsgruppe unter Mitarbeit des Bun­
desministeriums für Finanzen und von Vertretern der Sozialpartner hat die Adaptierungsnotwendigkeit des Einkom­
mensbegriffes im Studienförderungsgesetz überprüft und daraus den der Novcllierung zugrundeliegenden Vorschlag der 
Neugestaltung entwickelt. 

Folgende Hinzurechnungsbeträge werden demnach neu in den Katalog der Hinzurechnungsbeträge aufgenommen: 
• Forschungsfreibctrag gemäß § 4 Alls. 4 Z 4 und 4a EStG. Bildungsfreibctrag gemäß § 4 Ahs. 4 Z 8 und IV 

EStG und Lchrlingsfreibetrag gemiiß § E4b Z 31 EStG: hier handelt es sich jeweils um fiktive Betriebsaus­
gaben, die das zu versteuernde Einkommen vermindern. denen aber kein realer Aufwand gegenübersteht. 
Diese Beträge sind daher künftig dem steuerlichen Einkommen hinzuzurechnen. 

• Mietzinsbeihilfe gemäß § 107 EStG: Die Mietzinsbeihilfe wird nach Art einer Transfcrleistung ausbezahlt. 
Der Auszahlungsbctrag erhöht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Empfängers. 

• Die begünstigt angeschafften jungen Aktien- und Wandelschuldverschreibungen zur Förderung des Wohn­
haus haben subventionspolitische Motive des Sleuergcsctzgcbers als Hintergrund. Sie sind daher ebcnfalls 
hinzuzurechnen. 
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• Prämien für Forschung und Bildung. katastrophenbedingte Ersatzbeschaffung. befristden Investilionszu­
wachs und Lehrlingsaushildung (§§ Imk, \08d, lO8e. lO8t' EStG) sind echte steuerliche Suhventionen. 

• Die Wohnbcihilfc, die in den verschiedenen Wohnhauförderungsgcsctzcl1 der Uimkr geregelt ist. erhüht die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Empfängers ebenfalls. unterliegt aber als Sozialleislung nicht der 
Sleuerpfl icht. 

Folgende Hinzurechnungen sollen künftig entfallen: 
• Leistungen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz: (§ 5 lit. e EStG): Derartigen steuerfreien Leistungen 

stehen regelmäßig (Lohn)Aufwendungen gegenüber. die nach § 20 Abs. 2 EStG 1988 nicht ahzugsfähig 
sind. Aus der Steuerfreiheit resultiert somit keine Verminderung der wirtschaftlichen Lcistungsnihigkeit. 
sodass eine Hinzurechnung unterbleiben kann. 

• Übertrag stiller Reserven, Übertragungsrücklage, steuerfreier Betrag der Rücklage (§ 12 EStG): hewirken 
lediglich eine Steuerstundung 

• Ausgaben für die Anschaffung von Genussscheinen (§ 18 Abs. 1 Z 4 EStG): sind ohne Bedeutung 
• Einkünfte aus Beteiligungsveräußerungen (§ 31 Abs.3 ESIG): Ein Freibetrag ist im gdh:nden EStG 1988 

nicht mehr vorgesehen. 
• Sanierungsgewinne (§ 36 ESIG): ist außer Kraft getreten 
'. weiter geltenden Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 1 972 <§ 1 12 EStG): praktisch hedeutungs­

los. 

Eine Anhebung der Hinzurechnungen für land- und forstwirtschaftliche Einkünfte (§ 10) über den Pauschalicrungsaus­
gleich ist nicht erforderlich, da die entsprechende Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Aufstellung 
von Durehschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus Land· und Forstwirtschaft. BGB!. 11 NI'. 5412mB. die 
Durchschnillssälze der Gewinnermittlung um 10 % auf 37 % bis 45 % angehoben hat. Diese Verordnung ist bei der 
Veranlagung für die Kalenderjahre 2()(JI bis einschließlich 200S anzuwenden. 

Zu Z 2 (§ 15): 

Die Bestimmung über die Berücksichtigung von Vorstudienzeiten ist bisher im Wesentlichen auf die Regelungen des 
Universitäts-Studiengesetzes und die bescheid mäßige Anerkennung von PrüfungsleistungeIl abgestdlt. Anhand der 
anerkannten Prüfungen soll die Studienbeihilfenbehörde das Ausmaß der zu berücksichtigenden Vorstudienzei len fest­
legen. Dieses Konzept lässt sich mit der zunehmenden Diversifizierung der studienrechll ichen Vorschriften nach dem 
Universitätsgesetz nicht mehr aufrecht erhalten. Gen<:rell sollten daher in Zukunft von der Studienbeihilfcnbehörde 
keine Vorstudienzeiten mehr berücksichtigt, sondern lediglich im Falle des Studienwechsds ,ie nach dem Zeitpunkt des 
Studienwechscls Verkürzungen der Anspruchsdaucr vorgenommen werden (siehe zu § 17). 

Das Studienfürderungsgesetz sicht nur für den Erstabschluss eine Studienfürderung vor. Ausnahmsweise können auch 
weiterführende ordentliche Studien (Magisters/udium. Dok/oralsstudium) gefördert werden. wenn dus vorangegangene 
Studium zügig betrieben und das darauffolgende Studium ebenfalls zügig aufgenommen wurde. Die Volksanwaltschaft 
hat in einem Verfahren kürzlich angeregt, die Frist für die Aufnahme des weiterführenden Studiums nach dem vorange­
gangenen Studienabschluss den faktischen Gegebenheiten (zwischenzeitige verpllichtende Ablegung des Zivil- uder 
Präsenzdienstes) anzupassen. 

Die vorg<:sehene Änderung legt daher fest, dass die Zeiten von Präsenz- oder Zivildienst bzw. des Mutterschutzes im 
Ausmaß der Schutzfristen des Multerschutzgeselzcs nicht in die Frist zwischen Studienabschluss des Grundstudiums 
und Aufnahme des weiterführenden Studiums (das ist der jew<:ilige Semester- oder Studienjallfesbeginn) eingeredmel 
werden. 

Z u  Z 3  (§ 17): 

Die gellende Regelung über den Studienwechsel enthält keinerlei Definition des Studienwechscls und ist überdies durch 
eine Fülle von Ausnahmebeslimmungen gekennzeichneL 

Die vorgeschlagene Änderung legt den Begriff des Studienwechsels fest und trennt diesen von der For/sdzung dessel­
ben Studiums an einer anderen Ausbildungseinrichlung. Dabei kommt es nichl auf die identische Bezeichnung. sondern 
auf die Identität der Studien inhalte an. 

Außerdem vereinfacht die vorgeschlagene Neuregelung die komplizierten Rechlsfolgen eines Studienwechsels. G<:ne­
rell wird die Möglichkeit des zulässigen StudienwechscJs bis einschließlich unmittelbar nilch dem dritten Semester 
erweitert. Allerdings verkürzen di<: vorangegangenen Studiensemester bis auf eines die Anspruchsdauer des neuen Stu­
diums. Ein Wechsel, der später als nach dem drillen Semester stattfindet, führt jedenfalls zum vorübergehenden Verlust 
des Anspruches auf Studienbeihilfe. Dieser kann - wie bereits bisher - dann wiedererlangt w<:rden, wenn ehenso viele 
Semester nach dem Studienwechsel wie vor dem Studienwechsel studiert wurden. 

Die beiden Ausnahmen des erzwungenen Studienwechsels und des Studienwechsels unmittelbar nach der Reifeprüfung 
sind beibehalten. 

Die Frage der Berücksichtigung von Vorstudienzeiten, die zu einem sehr aufwändigen Verfahren geführt haben, stellt 
sich in Verbindung mit der Anderung des § 15 nicht mehr. 
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Schon bisher hat sich die Festlcgung, dass ein Do ktoratsstudium keinen Studienwechscl darstellt. nübrigl. Die entspn:­
chende Regelung in § 17 Abs. 2 Z 4 kann daher ersatzlos entfallen. 

Zu Z 4 und 5 (§ 18): 

Mit tier fortschreitenden Difft:renzierung des universitürell Angehotes im Zuge der Umsetzung des Universit;itsgesctzes 
und tier neuen Curricula, die keine einheitliche Festlegung hinsichtlich der Gliederung in Studienahschnith: hahen. 
erscheint es nichl mehr zielführend. an der Gliederung der Studienahsdnitle als Kriterium für den StudicrH:rfolg fcstzu­
halten. Die Orientierung an der gesamten vorgesehenen Studiendauer ohne Berücksichtigung der Gliederung in einzelne 
Ahsehnitte führt zu einer administrativen Vereinfachung . 

. 
Zugleieh ist die neue Regelung auch ein Angebot an die Studienaulonomie der Studienbeihilfcnheziehcr. Sie sind damit 
nicht mehr gezwungen, lediglich aus Gründen der Aufrechterhaltullg ihres Anspruches auf Studienbeihilfe bestimmte 
Prüfungen in einer hestimmten Reihenfolge zu ahsolvieren. Die Anspruchsdauer für das gesamte Studium ergiht sich 
alls der vorgesehenen Studiendauer und der Zahl der zusätzlich gewährten Tülcranzsemester. die ihrerseits wie,krum 
abhängig ist von der Dauer des vorgesehenen Studiums. Im Ergebnis führt das vorgesehene neue System zu einer ent­
sprechend langen Förderung wie im bisherigen System. allerdings mit dem Unterschied, dass die geringfügige Über­
schreitung der Anspruchsdauer je Studienabschnitt wie bisher nicht mit einem Erlöschen des Anspruches auf Sludien­
heihilfe einher geht. Dies ist insbesondere für Personengruppen. die verschiedentlich Schwierigkeiten mit der Einhal­
tung der Anspruchsdauer hatten, von Bedeutung. wie clwa Studierende mit Kindern oder behinderte Studierende. 

Durch die Neuregelung der Anspruchsdauer kann kontinuierlich während des Studiums bei glcichblcihender Prüfungs­
anstrengung der Anspruch auf Studienbeihilfe aufrecht erhalten werden. Durch die Umstellung auf den jährlichen Prü­
fungsnachweis auch an Universitäten (siehe unten zu § 20). wie er derzeit bereits an Fachhochschulen und an Akade­
mien verlangt wird. wird sichergestellt. dass trotz Abgehen von der studienabschnittshezogellen Anspruehsdaucr nur 
Studierende eine Förderung erhalten können. die sich auch tatsächlich ernsthaft und erfolgreich dcm Studium widmen. 

Die Änderungen des Studienrechtes durch das Univcrsilätsgcsctz erfordern eine weitere Anpassung bei der Umschrei­
bung der Anspruchsdauer für Universitätsstudien. da eine Festlegung der Studienzeiten lediglich in der Anlage zum 
Universitäts-Studiengesetz enthalten war. 

Das Universitätsgesctz 2UU2 sieht derartige Studienzeiten nicht mehr vor, sehr wohl aber die Zuordnung von ECTS­
Anrechnungspunkten. Da diese jeweils tlem Studienjahr zugeordnet sind, kann auf diesem Weg auch eine Fürdcrungs­
dauer wie in der bisherigen Anspruchsdauer abgeleitet werden. Die vorgesehene Studiendauer in Jahren entspricht 
tlaher der Zahl der EcrS-Punkte je Studium, geteilt durch 6U. 

Zu Z 6 (§ 19 Abs. 4): 

Wie aktuelle Untersuchungen zur sozialen Lage der Studierenden. insbesondere der Gruppe der gesundheitlich beein­
trächtigten Stutlierendcn ergaben. bestehen in dieser Gruppe vor allem Probleme bei der Einhaltung der Anspruchstlau­
er. Durch den Wegfall der Gliederung der Anspruchsdauer nach Studienabschnitten wird diese Schwierigkeit zwar 
innerhalb des Studiums nicht mehr auftreten, kann aber am Ende des Studiums zu Problemen führen. Dem trägt die 
Erweiterung der Verordnungsermächtigung des § 19 Abs. 4 dadurch Rechnung, dass die Anspruchsdaucr unter Berück­
sichtigung der spezifischen Beeinträchtigung des Studierenden insgesamt um bis zu 50 % der vorgesehenen Studienzeit 
(stall wie bisher nur um zwei Semester) durch Verordnung verlängert werden kann. 

Zu Z 7 (§ 19 Abs. 6): 

Diese Ändcrung ergibt sich notwendig aus der vorgesehenen Änderung des § 15. auf den verwiesen wird. 

Zu Z 8 und 9 (§ 20 und § 2 1 ): 

Die Änderungen des Studienförderungsgesetzes bei der Neuregelung der Anspruchsdauer und des Studiennachweises 
zielen auf cinc Vereinheitlichung möglichst aller Studien an postsekundären Einrichtungen ab. Wie bereits an Akade­
mien und an Fachhochschulen wird an Universitäten künftig nicht mehr der Nachweis der zeitgerechten Absolvierung 
cines Studienabschnittes erforderlich sein. sondern nur die Einhaltung der Anspruchsdauer des gesamten Studiums. Als 
Maß für den Studienerfolg wird der jährliche Studiennachweis. bewertet nach den ECrS-Anrechnungspunkten, zu 
erbringen sein. Dieser ist einheitlich für alle Studienrichtungen und ermöglicht daher einen ökonomischcn Vollzug des 
Studienfürderungsgesetzes für alle Studienrichtungen. Außerdem besteht damit auch für die Studierenden eine einpräg­
same und einheitliche Festlegung der jährlichen Studien leistung. um den Anspruch auf Studienbeihilfe aufrecht erhalten 
zu können. 

Von den 60 EcrS-Anrechnungspunkten, mit denen die volle Studienlcistung innerhalb eines Jahres bewertet ist, sind 
für die Aufrechlerhaltung des Studienbeihilfenanspruches 40 aus den vorangegangenen beiden Semestern zu erbringen. 
Außerdem ist ein Mindestmaß an Punkten für das gesamte bisher zurückgelegte Studium nachzuweisen. nämlich durch­
schnittlich 2U EcrS-Anrechnungspunkle für jedes zurückgelegte Semester. Der Umfang der .iährlich zu erbringenden 
Studiennachweise entspricht damit zwei Dritteln der vorgesehenen Jahresarbeitsleistung eines Studierenden. die 60 
EcrS-Anrechnungspunkte umfasst. Dadurch soll einerseits den Wechselfällen des Prüfungsgeschehens an Universitä-

5 

49/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)12 von 31

www.parlament.gv.at



ten u nd a l lfä l l igen gesundhei t l ichen Bee i nt rächtigu ngen Rechn u ng getragen werden u n d  andererse its sichergeste l l t  
werden, dass d i e  geförderten Stud ierenden i h r  Vol lze i tstud ium zielstrebig u nd erfo lg re ich  betre iben . 

. Durch die Festlegung der erfurderl ichen Studien le istu llg i n  ECTS-Anrech n u ngspunkten kann d i e  Differenzierung zwi­
schen U n iversitäten und Unive rs i täten der Künste entfal len und e ine e inhe i l l iche Regel un g  fü r beide Arten der postse­
k undären  B i ldungse inrichtung festge legt  werden .  

Dieser neue Studicnerfolg ist a l lenJings, um Schwierigkei ten b e i  der Vollziehung und beim U mstieg z u  ve rmeiden. 
aussc h l icl.U ich für Stud ierende zu erbringen. d ie  ihr Stud ium im Wintersel11ester 200�/04 beginnen,  d . h .  erstmals im 
Wintersemester 2004/05. Für a l le  davor begonnenen Studien rich tungen an Un iversitäten g i l t we iterh i n  der Studie n er­
fo lg nach den Best immungen der §§ 20 u n d  2 1  (siehe  Übergangshest immung in § 75 Abs. 20). 

ZII Z 10 ( §  22a) : 

Der jährl iche Studienerfo lg ist an fachhochschu l-Studiengängen bere its h isher zu e rhringell gewesen. n u n mehr wird 
von der Festlcgung nach Einzelstunden abgcgangen und e ine Umste l lung auf ECTS-Anredl llu ngspu n k le vorgenom­
men. Umfang und Ausmaß ist identisch mi t  den A n forderu nge n an den U n i v e rsit:iten.  

Zu Z U  ( §  23): 

Auch an den Akademien im Bi ldungsbereich bestanden bisher bereits jährl iche Nachweise.  die a l lerdings höchst d i ffe­
renziert u nd m it Notendurchschn i tt versehen waren .  Im Zuge der Vere inhe i t l ichung der Studienerfolgsnachweise s ind 
h ie r  - genauso wie  an  Univers itäten und Fachhochschu l-Studiengängen - künftig Studie llnachwc ise in  ECrS­
Anrechn ungspunkten mi t  einem jährl ichen Mindestausmaß zu erhringen.  Sofern an e i nzelnen  Akademien Leh rveran­
sta l lungen u nd Prüfungen noch keine ECTS-Anrechnungspunkte zugeordnet sei n  sol l ten. w i rd s i n ngemäß e i n  Sludien­
nachwei s  i m  U m fang von zwei Dritteln des Ausbi ldungsprogramms des jewei l igen Studienjahres vorzu l egen sein .  

Z u  Z 1 2  lind 13 ( §  2 6  Abs. I und 2):  

Für Stud ierende von Fernstudien gi l t  derzeit genere l l  der al lgemeine Betrag der Höchststud ienbe ih i l fe für Stud iere n de. 
die he i i h ren Eltern wohnen. Dies fü hrt zu dem u n b i l l igen Ergeb nis. dass vereinzel t auch SeIhsterhalter  und verhei ratete 
Studh;rende, d i e  u n abhängig von der Entfernung zum Slud ienort höhere Lebenshaltungskosten haben .  auch m it der 
geringen Sludienbeih i l fc auskommen müssen.  

Die  Erhöh ung, d ie  für  Sclbsterhalkr, Vollwa ise u nd verehel ichte Studi erende gebüh rt. is t  daher k ü n ft ig für  Studiere nde 
von fernstudien vorgesehen . Aussc h l ießl ich der Zuschlag für Auswärtige ge mäß § 26 Abs. 2 Z 4 kommt fü r Studieren­
de  von fernstudien n ich t  in  Frage, da  d iese jeden fa l l s aus  Studiengrü nden ke ine  von den  El tern getrennte  Wohnung 
haben m üsse n .  

Zu Z 14 (§  28): 

W i e  sich aus der aktu e l len Studie zur sozialen Lage VOll Studierenden ergeben hat, s ind i n sbesondere Stud ierende m i t  
Kindern b e i  i h re n  Wohnkostcn von der aktuelle Entwick l u ng finanziell überfördert. D e r  vorgesehene Zuschlag für Stu­
dierende m it Kindern, welche größere Aufwendun ge n  für Wohnkosten abge l len  sol len ,  entspricht  n icht mehr  dem tat­
säch l ichen Meh rbedarf. Dem wird dadurch Rech n ung getragen, dass der monatl ic h e  Zuschlag fü r Studiere n de mit Kin­
dern von 44 € auf 60 € angehoben w ird. 

Zu Z 15 (§ 30 Ahs.2): 

Die Verweise auf das Fam i l ien lastenausglcichsgesetz u nd das Einkommenstcuergesctz sind richtig zu ste l le n .  

ZII Z 16 (§ 3 2  Abs.l) :  

Der bisherige Verweis auf  u nterhaltsberechtigte Angehörige. für  d ie  e in Absetzbetrag zusteht.  hat be h inderte vo l ljährige 
Kinder ausgeschlossen.  D u rch die Änderung des Verweises  auf das ASVG werden nun auch vo l ljährige erwerbsu nfäh i ­
ge Kinder der E ltern des Studiellbe i h i lfellbeziehers bei  den Absetzbc!rägcll berücksichtigt. 

ZII Z J 7 (§  32 Abs.2): 

Bei den u nterhaltsberechtigten Personen, für die ein Absetzbetrag gebü hrt, w i rd derze it zwar d e r  zweite  E l tern te i l  fü r 
e i nen  Absetzbetrag berüeksicht igt, n icht aber e in  E h egatte des Elternteiles, der  mi t  dem Stu d i e renden n i c h t  verwandt ist 
u nd für den e i ne Untcrha ltsverpfl iehtung des Elterntei les besteht.  Durc h  d ie Erwei terung des § 32 Abs. 2 StudFG w i rd 
d iese Lücke gcsch los..<;en .  
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Zu Z 18 (§ 33 Abs.2): 

Das EDV-Zentrum der Un iversität Wien ist fü r d i e  Sludicnbe ih i l fenbehörde n icht mehr tät ig. Die Studienbe i h i l fenhe­
hürde wird zwecks Straffung der Verfahre nsabläufe künftig die finanzie l l e  Abwick lung der Förderungen und  des Ver­
wallu ngsaufwandes selbst vornehmen. 

Zu Z 19, 20, 21 und 23 (§§ 39, 4 1  Abs. 5 und 6):  

Die Studicnbeih i lfenbehörde hat schon bisher d ie  Mögl ichkeit . e ine  Reihe von Daten automationsunterstützt zu erm it­
tc/n .  D ies betrifft i nsbesondere die Einkommensdaten .  die n icht mehr d irekt von den Studierenden nachgewiesen wer­
den müssen,  sondern d irekt von der Finanzverwal tung abgefragt weruen können. Auch von den Trägern der Sozialver­
sicherung und dem Arbe itsmarktserv ice sowie dem Bundesrechenzentrum können Dakll ill e inem hohen Ausmaß abge­
fragt werden. 

Bezügl ich der Überm itt lung von Prüfungsdaten durch d ie Verwal tung der Un iversitäten. Hochschu len und Akadem ien 
sind d ie  gesetzlichen Müglichkeitcn geschaffen. Für den weiteren Ausbau der d i rekten Datenüherm ittlung wenlen der­
zeit d i e  praktischen Vorbere itungen getro ffen .  

Se i t  2002 kann  d ie  Studienbe ih i l fenbehörde nach der  Änderung des Meldegesdzes direkt die Mcldedaten e rfragen, 
sodass die Studierenden die Meldczcttel n icht  mehr vorlegen müssen .  

Dcrze i t  lüuf! e i n  gcmeinsames Projekt de r  Studienbe i h i l fcnbehörde m i t  dem Bumlcsministcriulll fü r öffent l iche Lcis­
l u ngen u nd Sport. das d ie Umste l l ung auf  e-Govcrnmenl bezweckt und dic gesetzl ich schon vorgesehcne Mög l ichkci l 
.der on l i ne-Anträgc auch rea l isiert . Die Umsetzung ist wegen der besonders sensibIeIl Daten im Studienbe i h i l fenvcrfah­
ren (Ein kommensdaten) von der Gewährleistung e i ner  sicheren Signatur abhängig. 

Schon derzei t  bestcht abcr die Mögl ichke it, das Vcrfahren durch den vermehrten Einsatz der automalionsunterstü tzte n 
Datenübertragung (e-mai l) zu beschlcun igen .  Da Stud ierende in e inem hohen Ausmaß über e-mai l -Adressen verfügcll 
und  d iese auch bei dcr Antragste I lung bekanntgeben, können jedenfa l l s  im Verkehr zwischen der Stud ienbe i h i lfenhe­
hürde u nd den Studierenden d iese e-mai l-Adressen in der Form genützt werden. dass Studierende den Bescheid e lekt ro­
n isch zugestel l t  erhalten können. Diese Vorgangsweise verringert d ie  Durchlaufze it hei der Bearbeitu ng der Studienbei­
h i l fenanlräge, vermeidet u nnötige Amtswege u nd reduziert d ie  Porlokoskn der Studicnbeih i lfenbehörde. 

Ein Kernstück der Anwendung von e-Government i m  Studienbe ih i l fenverfahren sol l  künft ig die automatische Neube­
rechnung der Studienbeih i l fen  se in .  Derzeit sind Studierende gczwungen, jewei ls nach Auslaufen der Zuerke nnung 
e i ne r  Studienbeih i l fe nach zwei Semestern e inen neuerl ichen Antrag auf Studienbe ih i l fc e inzubringen. Dies ist desha lb 
erforderl ich, wei l  regelmäßig die aktue l len Einkommens- und Studiendaten sowie das Vorliegen des Studienerfolges für 
d ie Beurte i lung des Anspruches auf  Studienbe ih i l fc ü berprüft werden müssen.  Künftig wird d ie  Studienhei h i l fenhehör­
de i m  erweiterten Ausmaß die erforder l ichen Daten e lektronisch e rhalten. Damit kann sie auf Grund e in es erstma l ig 
gestel lten Antrages jewei ls naeh Auslaufen  der Bewi l l igung (nach zwei Semestern) von Amts wegen e inen neuen Be­
sche id  über zwei Semester erlassen.  Soweit  die Daten elektronisch  zur Verfügung geste l l t  werden können, sind s ie vom 
Studierenden n icht mehr beizubringen. Al lenfa l l s  noch n icht  e lektronisch  verfügbare Daten wird die Studienbe ih i l fen­
behörde d i rekt vom Studierenden anfordern .  

D ie  automatische Neuberechnung kann so l ange von Amts wegen du rchgeführt werden .  a ls  n icht mangels Studienerfo l­
ges, mangels sozia ler  Bedürftigkeit oder aus anderen Gründen eine U nterbrechung des Anspruches auf Studienbeih i l fe 
e intr i t t .  Bei Vorl iegen a l ler Voraussetzungen erlässt das Zentrum fü r Studienförderung regelmäßig e inen Bescheid fü r 
zwei Semester, wobei a ls Stichtag jewei ls  der Begi n n  des ersten Semesters der Zuerkennung gi l t .  

A l l fä l l ige Änderungen ,  die sich beim Stud ierenden ergeben,  ohne dass dies der Studienbeih i lfenbeh(irde bekannt wurde, 
kann der Studierende mittels Abänderungsantrag e i nbr ingen. Dieser Abänderungsan i rag wird. sofern er i nnerhalb der 
Antragsfrist e ingebracht wurde, mit Beg inn  des Zuerkennungszei t ra umes w i rk sam, ansonsten mit  dem n iichstfolgenden 

. Monat. 

Tri t t  eine Unterbrechu ng des Anspruches auf Stud ienbe ih i l fe c in .  d.h.  besteht während e illcs Semesters kein Anspruch 
auf Stud ienbeihi l fe, so muss der Stud ierende neuerl ich e i nen  Antrag e inbringen, der i n  der Folge als Grundlage fü r d ie 
künft ige  automatische Neuberechnung der Studienbe i h i l fe durch d i e  Studienbe ih i lfenbehörde dient .  

Diese Änderung ist ein wei terer Schritt bei der Vere i n fachung und Beschleunigung des Verfahrens zur Erlangung von 
Studienbe ih i l fen.  Da es sich bei d iesem Verfahren um Leistungen für wirtschaft l ich schlechter gestel l te Personen han­
del t ,  ist h ier die Reduzierung der Bearbei tungszei t  von besonderer Bedeutung. Die Anstrcllgungen der Studienbe ih i l­
fcnbehürde richten s ich auch i n  admin istrativer Hins icht vor a l l em auf eine Verkürzung der Verfahrensdauer. 

Zu Z 22 (§ 40 Abs.S) : 

Die Daten über die Angehörigeneigenschaft l iefern d ie Grundlage fü r d ie Berücksicht igung VOll Absctzbcträgen u nter­
haltsberechtigter Personen  bei der Berechnung der Studienbe ih i l fe. 

Zu Z 24 ( §  48 Abs.3): 

Die Rege lung über den Nachweis des Mindeststud ienerfolges zum Ausschluss der Rückzahlungsverptl ichtung i st an  die 
neue Fesllegung nach ECTS-Anrechn ungspunktcn anzupassen .  
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Zu Z 25 (§ 49 Abs. 1 ) :  

Durch eine Novelle des Universitätsstudiengesetzes m it Bundesgesetz BGBI. I Nr. 105/200 1 wurde d ie  Wirkung der 
Me/dung der Fortsetzung des Studiums his zum Ende der Nachfrist für die Zulassung zum unmittelbar folgenden Se­
mester erstreckt (§ 32 Abs. 3 UniStG). Dies führte dazu, dass Studierende, die innerhalb der Nachfrist ihr Studium an­
sehlicf3cn, in diesem Semester keine Fortsdzungsmcldung angehen müssen und daher im Sinne des Studienförderungs­
gesclzes nicht mehr für das vo lle Semester zum Studien- und Prüfungsbctrieh zugelassen sind. Dies würde ein Ru hen 
des Anspruches auf Studienbeihi lfe uml die Rückforderung der Studienbeihi l fe für die letzten Monate in der Studien­
endphase nach sich ziehen, ohwohl sich Studierende in dieser Zeit zweifellos dem Studium w idmen. 

Die Novelle sieht daher eine Ausnahmebestimlllllng für dkse Fälle vor und gleichzeit ig eine rückwirkende Anwendbar­
keit dieser Bestimmung his zum Studienjahr 200 1/02, so dass die Studienbei h ilfenbehörde in diesen Ei l len e ine Rück­
forderung der Studicnheih i l fe nicht durchführen muss. 

Zu Z 26 (§ 50 Abs. 2):  

Durch die Neuregdung des SludienwechscIs und des Studiennachweises nach zwei Semestern muss auch die Rechts­
folge des Erlöschens geändert werden. Da nun der Studienerfolg an allen Bi ldungseinrichtungen erst nach dem zweiten 
Semt:ster erstmals vorgelegt werden muss. ist für alk Einrichtungen ein Erlöschen des Anspruches nach dem zweiten 
Semester vorzusehen, wt:nn der Studienerfolg nicht nachgewit:sen wird. Ein Studienwt:chsd wird nur mehr dann ein 
Erlöschen nach sich ziehen, wenn durch den Studienwechsd ke in günst igt:r StUlliennfolg mehr vorl iegt. Der Wechsel 
der Bildungseinriehtung führl deshalb weiterhin zum Erlöschen. wei l  dies eine Ausw irkung auf die Höhe der Studien­
beihi l fe haben kann (Wegfall der höheren Studienheihil fc für Auswärtige). 

Z u  Z 27 (§ 50 Abs. 3): 

Diese Bestimmung hat durch die Umstel lung der Auszahlung von Studienbeihilfc in zwölf statt bisher zehn Monatsbe­
trägen bereits seit 1 999 i hre Bedeutu ng verloren. 

Z u  Z 28 und 29 (§ 52b): 

Das Studienabschluss-St ipcndium wurde 1 999 geschaffen. um Personen, die e inen Großteil ihres Studiums während der 
Berufstätigkeit absolviert haben, dit: Möglichkeit zu bieten, den Studienabschluss mit Diplomarbei t  und der abschlie­
ßenden Diplomprüfung ohne die Belastung des Berufes zügig erreichen zu können. Gleichzeitig w urde eine zeitlich 
befristete Geltung dieser neuen Förderungsmaßnahme b is Ende des Studienjahres 2002/03 vorgesehen. um "neben der 
Evaluation dieser Förderungsmaßnahme auch die Diskussion über die Weiterentwicklung der Studienmögl ichkeilen und 
der Fürderungen für Teilzeitstudenten" (Erläuterungen zur Regierungsvorlage des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 
23/1999) zu bewirken. 

Bereits auf Grund der Erfahrungen des ersten Studienjahres wurden mit Wirksamkeit ab September 2ml l  Icgistische 
Änderungen vorgenommen, die eine flexiblere Anwendung der Fürdcrungsbedingungcn bei grundsätz l icher Beibehal ­
tung der Förderungsgrundsälze ermöglichten. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dieser Förderungsmaßnahme bestätigen die steiegnde Annahme des Studienabschluss­
Stipendiums durch Studierende. Während im Gel lungszeitraum der ursprünglichen Fassung des Studienabschluss­
Stipendiums (l'v!.ärz J 999 bis August 20( 1 )  insgesamt 109 Anträge auf Studienabschluss-Stipendium hew i lligt wurden. 
stieg nach der Anderung der Zuerkennungserfordernisse im Zeitraum von Septembt:r 200 1 bis Juni 2002 die Zahl der 
Zuerkennungen bereits auf 202 Studienabschluss-St ipendien. Damit kann die Akzeptanz der Fürderungsmaßnuhme a ls  
stark steigend bezeichne! werden, auch die Wirksamkeit ist insofern gegeben, als bisher fast alle Gcförderlen ihr  Studi­
um zeitgerecht abschließen. 

Für eine weitere zeitliche Befristung dieser Förucrungsmaßnahme besteht daher kein Grund mehr. 

Aus der bisherigen Erfahrung hat sich a l lerdings auch ergeben, dass in Einzelfällen über die b loße Förderung VOll uni­
versitären Diplomstudien hinaus ein weiterer Bedarf zur Förderung von anderen Studien - wenngleich in erhebl ich 
geringerem Ausmaß - besteht. Es wird daher die Möglichkeit der Förderung auf alle Ausbi ldungseinrichtungen, die * 3 
nennt, ausgeweitet. Da die Studienahschluss-Stipendien im Wege der Privatw irtschaftsverwaltung und somit nur über 
Richtlinien des Bundesministeriums zuerkannt werden, ist in diesem Wege eine Steuerung der Förderungen an den 
einzelnen Ausbildungseinrichtungen mögl ich. Die Zuerkennung soll künftig aus verwaltungsökonomischen Gründen 
durch die Studienbeihilfenbehürde erfolgen. 

Schließlich wird die Untergrenze für Studienabschluss-Slipcndien auf  500 € monatl ich angehoben, da auch Halbbe­
schäftigte mit diesem monatlichen Einkommen rechnen können. 

Zu Z 3 1  (§ 56 Abs. 4): 

Der Studienerfolgsnachweis für Auslandsstudien wird damit an den nunmehr einheitlich gehaltenen Sludiencrfolgs­
nachweis in ECfS-Anrechnungspunkten angegl ichen. 
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Zu Z 32 bis 34 (§§ 59, 61): 

Die Zuständigkeiten über die Vergabe von Leistungsstipendien an Univers itäten und Universi tiiten der Künste wird an 
die Terminologie des Universitätsgesctzes 2002 angepasst. Zugle ich muss e ine Beriehtspflichl an das Bundcsministcri­
um fü r Bildung. W issenschaft und Kultur bestehen. um der für Leislungsförderung verantwort l ichen Stelle Grundlagen 
für die Beurte ilung der Wirksamkeit dieser Förderungsmatlnahme zu liefern (Controll i ng). 

Zu Z 35 bis 37 (§ 65, 67) : 

Die Zuständigkeiten über die Vergabe von Förderungsstipendien an Universitäten und Universitäten der Künste wird an 
die Terminologie des Un iversitätsgesetzes 2002 angepasst. Die Berichtspflicht ergiht sich aus der Notwendigke it e iner 
Beurteilung der W irksamkeit dieser Förderungsmaßnahme (Contro l l in g). 

Zu Z 38 (§ 7S Abs. 1 9):  

. Wie bereits in den Erläuterungen zu Z 7 dargestellt. sollen Rückforderungen infolge Ruhens des Anspruches auf Stu­
dienbeihilfc von Studienabsolventen von der Sludienheihilfenbehörde seil Inkrafttreten der Best immung im Univcrsi­
täts-Studiengcsetz ab dem Studienjahr 2001/02 n icht durchgeführt werden. 

Zu Z 39 (§ 75 Abs. 20): 

Für Studien an Univers itäten. die vor dem Stuuienjahr 2003/04 aufgenommen wurden .  s ind die Bestimmungen ühc� den 
Studienerfolg und die Beurteilung der Anspruehsdaucr w ie bisher anzuwenden.  um allfällige Härtefälle bei der Uher­
kilung in das neue System zur Beurteilung des Anspruches auf Studienbeihil fe zu vermeiden. 

Zu Z 40 (§ 7S Abs.21):  

Stuu ierende. d ie bereits vor dem Studienjahr 2004/05 das Studium gewechselt hahen, s ind noch nach der alten Rechts­
lage des § 17 zu beurteilen. um Härtefälle auszuschließen. Als Ze itpunkt des Wechsels ist jewe ils der Beginn  des Se­
mesters anzunehmen. m it dem das neue Studium aufgenommen wird. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 9. ( 1 )  Dem Einkommen nach § 2 Abs. 2 EStG 1 988 sind die folgenden Beträge 
hi nzuzurech nen: 

1. steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 1, Z 2, Z 3 l i t. a jedoch mit Ausnahme 
des Hi lflosenzuschusses und der Hi lflosenzulage sowie von Ptlege- und Bl indenzulagen 
(Pflege- oder Blindcngcld, Pflege- oder Bl indenbeihi lfe )-, Z 4 l it .  a, c und e, Z 5, Z 8 bis 
12, Z 15, Z 22 bis 24 sowie Z 25, Z 27 und Z 28, wenn es sich dabei um wiederkehrende 
Leistungen handelt, und § 1 12 Z 1 EStG 1 988; 

2. die Beträge nach den §§ 10, 12, 18 Abs. 1 Z 4 sowie Abs. 6 und 7, 24 Ab. 4, 27 
Abs. 3. 31 Ab. 3, 36, 41 Abs. 3 sowie 1 12 Z 5, Z 7 und Z 8 EStG 1 988, soweit sie bei der 
Ermittlung des Einkommens abgezogen wurden: 

3. Sonderunterstützungen nach dem Sonderunterstülzungsgesctz SGBI .  
Nr .  642/1973. und die besondere Schu lbe ih i l fe nach dem Schü lerbe ih i l fcngesetz 1 983. 
BGBI. Nr. 455.  

§ 15 .  ( I )Vorstudien sind für die Anspruchsdauer des Studiums insoweit zu 
berücksichtigen, als dem Studierenden Studienzeiten angerechnet oder Prüfungen 
anerkannt wurden. Bescheide über die Anrechnung von Vorstudienzeiten und Prüfungen 
sind für die Studienbeihi lfenbehörde bindend. Wurden ausschl ießl ich Prüfungen oder 
Lehrveranstal tu ngen anerkannt, so hat die Studienbeih i lfenbehürde über die 
Berücksichtigung der Vorstudienzeiten für die Anspruchsdauer des nunmehr betriebenen 
Studiums zu entsche iden. Dazu ist die Zahl der Semesterstunden der anerkannten 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen den insgesamt im Studienplan vorgesehenen 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen gegenüberzuste l len.  

(2) Anspruch auf Studienbeihi lfe besteht trotz Absolvierung eines Kurzstudiums an 
einer Universität oder Kunsthochschule oder e ines Hauptstudienganges eines 
Konservatoriums, wenn diese Vorstudienzeit zur Gänze für die Anspruchsdauer eines 
Diplomstudi ums berücksichtig wird. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 9 Dem Einkommen nach § 2 Abs. :2 EStG 1988 sind folgende Beträge hinzuzurechnen: 

1. steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 1, Z 2, Z 3 l i t .  a jedoch mit Ausnahme 
des Hiltlosenzuschusses und der Hiltlosenzul age sowie  von Ptlege- und B l indenzu lagen 
(Ptlege- oder Bl indengeld, Ptlege- oder B l indenbeih i lfe) -, Z 4 l it .  a, c und e, Z 5 l i t .  a 
bis d, Z 8 bis 12, Z 15,  Z 22 bis  24 sowie Z 25. Z 27 und Z 28 EStG, wenn es sich dabei 
um wiederkehrende Leistungen handelt; 

2 .  die Beträge nach § 4 Abs. 4 Z 4, 4a. 8 und 10, § 10, § 18  Abs. 6 und 7, § 24 
Abs. 4, § 27 Abs. 3, § 4 1  Abs. 3 und § 1 24b Z 3 1  EStG sowie nach dem Bundesgesetz 
über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, BGBI . N r. 253/1993, 
soweit sie bei der Ermittlung des Einkommens abgezogen wurden; 

3 .  Mietzinsbeihi lfen nach § 107 EStG, Prämien nach den §§ lO8c, l08d, lO8e und 
l OSf EStG, Sonderunterstützungen nach dem Sonderunterstützungsgesetz. 
BGBI .  Nr. 642/1 973, Wohnbeihi lfe nach landesgesetzl ichen Vorschriften und die 
besondere Schu lbe ih i l fe nach dem Schülerbei h i l fengesetl 1 983, BGBI . Nr. 455. 

§ 15 .  (1) Anspruch auf Studienbei h i l fe fü r ein Magisterstudium besteht auch nach 
Absolv ierung eines Bakkalaureatsstudiums, wcnn 

1 .  das Magisterstud iu lll spü t estens 1 R Mn nate nach Abschl uss des 
Bakkalaureatsstudiums aufgenommen wurde, 

2. die vorgesehene Studienzeit  des Bakkalaureatsstudiums um n icht mehr als zwei 
Semester überschritten wurde und 

3. zwischen Abschluss des Bakkalaureatsstudiums und Aufnahme des 
Magisterstudiums kein anderes Studium betrieben wurde. 

(2) Anspruch auf Studienbeihi lfe für e in Doktoratstud ium besteht auch nach 
Absolv ierung eines Diplomstudiums oder eines Bakkalaureatsstudiums und eines daran 
anschli eßenden Magisterstud iums oder eines Fachhochschul -Studienganges wenn. 

1. das Doktoratsstudium spütestens zwölf Monate nach Abschluss des 
vorangegangenen Studiums aufgenommen wurde. 

2.  die gesamte vorgesehene Studienzeit des unmittelhar vorangegangenen Studiums. 
das die Zu lassungsvoraussetzung für das Doktoratsstud ium darste l l t, um nicht mehr ab 
zwei Semester überschritkn wurde und 

3. zwischen Abschluss des Studiums gemäß Z 2 und Aufnahme des 
Doktoratsstudi ums kein anderes Studium betrieben wurde. 
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(3) Anspruch auf Studienbeih i lfe für e in Magisterstudium besteht trotz Absolv ierung 
e ines Bakkalaurcatsstudiums. wenn der Studierende 

(3) In die Friste n gemäß Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 sind die Ze i ten des Präsenz- oder 
Zivi ldienstes und Zeiten in der Dauer des Mutterschutzes gemäß den §§ 3 und 5 des 

des Mutterschutzgesetzes. BGB! .  Nr. 221 / 1 979, n icht einzurechnen. 1 .  das Magisterstudium spätestens 
Bakkalaureatsstudiums aufgenommen hat. 

1 8  Monate naeh Absch luss 

2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvicrung des Bakkalaureatsstudiums um 
nicht mehr als zwe i  Semester überschritten hat und 

3 .  zwischen Abschluss des Bakkalaureatsstudiums und Aufnahme des 
Magisterstudiums ke in anderes Studium betrieben hat. 

(4) Anspruch auf Studienheihi lfe für ein Doktoratsstudium besteht trotz 
Absolv ierung eines D iplomstudiums oder eines Bakkalaureatsstudiums und eines an e in 
Bakkalaureatsstud ium ansch l ießendes Magisterstudiums oder eines Fachhochschul­
Studienganges, wenn der Studierende 

1 .  das Doktoratsstudium spätestens zwöl f  Monate nach Abschluss des 
vorangegangenen Stud iums aufgenommen hat. 

2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des zwe iten und dritten 
Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des Bakkalaureatsstudiums oder des daran 
ansch l ießenden Magisterstudiums oder des Fachhochschul-Studienganges um nicht mehr 
als zwei Semester überschritten hat und 

3 .  nach Absch luss des vorangegangenen Studiums gemäß Z 2 und vor Aufnahme des 
Doktoratsstudiums ke in anderes Studium betrieben hat. 

(5) Wenn für den zwe iten oder dritten Studienahschnitt e ines Vorstudiums 
Studienbe ih i l fe bezogen wurde. besteht außer in den Fäl len dt:s 1 7  Abs. 2 und 3 ke in 
Anspruch auf Studienbe ih i l fe. 

§ 1 7. ( 1 )  Ein günstiger Studienerfolg l iegt n icht vor, wenn der Studierende 
1 .  das Stud ium öfter als zweimal gewechselt hat oder 
2 .  das Stud ium nach dem jewe i ls dritten inskrib ierten Semester (nach dem zweiten 

Ausbi ldungsjahr) gewechselt hat oder 
3. nach einem Studienwechsel aus dem vorhergehenden Stud ium keinen günstigen 

Studienerfolg nachgewiesen hat. bis zum Nachweis e ines günstigen Studienerfolges aus 
dem neuen Stud ium.  

(2) N icht a ls  Studienwechsel im Si nne des Abs. 1 gelten: 
1. Studienwechsel. he i welchen die gesamten Vorstudienzeiten für die 

Anspruchsdauer des nunmehr betriebenen Studiums berücksichtigt werden, wei l sie dem 
nunmehr betriebenen Studium auf Grund der hesuchten Lehrveranstaltu ngen und 
absolvierten Prüfungen nach Inhalt und Umfang der Anforderungen gleichwertig si nd, 

2. Studienwechse l .  die durch ein unabwendhares Ereignis ohne Verschulden des 

§ 1 7 .  ( I )  Ein günstiger Studienerfolg l iegt n icht vor. wenn der Studierende 

1. das Studium öfter als zweimal gewechselt hat ode r 
2. das Studium später als nach dem dritten Semester (nach dem ersten 

Ausbi ldungsjahr) gewechselt hat oder 
3. nach einem Studienwechsel aus dem vorhergehenden Studium kei nen günstigen 

Stuclicnerfolg nachgewiesen hat. bis zum Nachweis eines günstigen Studienerfolges aus 
dem neuen Studium. 

(2) Ein Studienwechsel l i egt vor. wenn ein bisher betriebenes. n icht 
abgeschlossenes Stud ium durch ein andl.:res ersetzt wird .  Der Wechsel des Studienortes 
unter Beibehaltung der Stud ienrichtung ste l l t  keinen Studienwechsel dar. 
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Studierenden zw ingend herbeigeführt wurden, 

3 .  Studienwechse l ,  die unmittelbar nach Absolvierung der Reifeprüfung einer 
höheren Schule erfolgen, wenn für das während des Besuchs der höheren Schule 
betriebene Studium keine Studienbe ih i l fe bezogen wurde, 

4. die Aufnahme eines Doktoratsstudiums gemäß § 15 Abs. 3. 
(3) Nicht als Studienwechsel im Sinne des § 1 7  Abs. 1 Z und 2 gilt der Wechsel von 

der Studienrichtung Medizin zur Studienrichtung Zahnmedizin für Studierende, die die 
Studienrichtung Medizin vor dem Studienjahr 1 998/99 aufgenommen haben und den 
Studienwechsel spätestens im Sommersemester 2001 vornehmen. 

(4) Ein Studienwechsel im  Sinne des Abs. 1 Z 2 ist n icht mehr zu beachten. wenn 
der Studierende in dem nunmehr gewäh lten Studium so viele Semester wie in  den vor 
dem Studienwechsel betriebenen Studien zurückgelegt hat. 

§ 1 8 .  ( 1 )  Die Anspruchsdauer umfasst grundsätzl ich die zur Ahsolvierung von 
Diplomprüfungen, l3akkalaurcatsprüfungen. Magiste rpriifungen, Rigorosen,  
Lehramtspriifungen oder anderen das Studium oder den Studie nahschnitt absch ließenden 
Prüfungen vorgesehene Studienzeit zuzügl ich e ines weiteren Semesters. Sofern das 
Studien- oder Aushi ldungsjahr nicht in  Semester gegliedert ist, umfasst die 
Anspruchsdauer die vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines halben Studien- oder 
Ausbi ldungsjahres. Sie richtet sich nach den Auszahlungsterm inen des Semesters oder 
des Studien- oder Ausbildungsjahres (§ 47 Abs. 1 ). Wenn wichtige Griinde für die 
Überschre itung dieser Zeitspanne vorl iegen, kann die Anspruchsdauer entsprechend 
verlängert werden (§ 19). 

(2) Nach Überschreitung der Anspruchsdauer l iegt ein giin�tiger Studienerfolg so 
lange nicht vor. bis die abschl ießende Prüfung abgelegt wird. 

(3) Bei einem Studienwechsel verkürzt sich die Anspruchsdauer des nunmehr 
gewäh lten Studiums um die ein Semester übersch rei tende Dauer des Vorstudiums. 

(4) Ein Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 Z :2 ist n icht mehr zu beachten, wenn 
der Studierende in dem nunmehr gewählten Studium so viele Semester wie in  den vor 
dem Studienwechsel betriebenen Studien zurückgelegt hat. Abs. 3 ist in  diesem Fall n icht 
anzuwenden. 

(5) Nicht als Studienwechsel im  Sinne des § 17 Abs. 1 Z 2 gelten 

1 .  Studienwechsel, die durch e in unabwendbares Ereignis ohne Verschulden des 
Studierenden zwingend herbeigeführt wurden .  

2 .  StudienwechscJ, d i e  unmittelbar nach Absolvierung der Reifeprüfung einer 
höheren Schule erfolgen, wenn für das während des Besuchs der höheren Schule 
betriebene Studi um keine Studicnbe ih i l fe bezogen wurde. 

§ 1 8 . ( I ) Die Anspruchsdauer umfasst die zur Absnlvierung des Studiu llls 
vorgesehene Studienzeit zuzügl ich eim:s oder mehrerer To\eranzsemester. 

(2) D i e  Zahl der Toleranzsemester hängt von der vorgesehenen Studienzeit ab. D ie  
Anspruchsdauer bein haltet 

1 .  ein Toleranzsemester. wenn die vorgesehene Studienzeit unter acht Semester 
beträgt. 

2. zwei To\eranzsemester, wenn die vorgesehene Studienzeit m indestens acht 
Semester beträgt. 

3. dre i  Tolcranzsemester. wenn die vorgesehene Studienzeit m indestens zwölf  
Semester beträgt. 
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(3) Die Anspruchsdauer eines weiteren Studienabschn itts beginnt nicht vor jenem (3) Die Anspruchsdauer gemäß Abs. 1 i st unter den Voraussetzungl.:n des § 1 9  zu 
Semester, in dem die den vorangehenden Studienabschn itt abschl ießende Prüfung verlängern . 
abgelegt wurde. 

(4) Für Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen. die d ie erste 
Diplomprüfung (das erste Rigorosum) in der vorgesehenen Studienzeit abgelegt haben. 
verlängert sich in  dieser Studienrichtung die Anspruchsdauer im zweiten Studienabschnitt 
um e in  Semester. Entsprechendes gilt bei Studienrichtungen. die in drei Sludienabschni tte 
gegl iedert sind, für die zweite Diplomprüfung (das zweite Rigorosum). 

(6) Wenn die besonderen Studiengesetze und Studienordnungen keine Studiendauer 
für e in Doktoratsstudium vorsehen, ist in den Verordnungen über den Nachweis des 
günstigen Studienerfolges (§ 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 3)  unter Berücksichtigung der 
Studiendauer ähnlicher Doktoratsstudien der Zeitraum zu best immen, für den längstens 
Studienbeihi lfe bezogen werden kann. 

§ 1 9 . ( 1 )  . . . 
(4) Der Bundesmin ister für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur kann für Studierende 

im Sinne des Abs. 3 Z 3 durch Verordnung die Anspruchsdauer un ter Berücksichtigung 
von spezifisch den Sludienforigang betreffenden Behinderungen um his zu zwei we itere 
Sl.:mester je Studienabschnitt verlängern. 

(6) Der Le iter der Studienbei hi lfenbehörde hat auf Antrag der Stud ierenden 

2. bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne der Z 1 odl.:r der Abs. 2, 3 und 4 die 
Überschreitung der zweifachen Studienzl.: i t des ersten Studienabschnittes zuzüglich eines 
Semesters (§ 20 Abs. 2), die Überschre itung der Studienzeit des zweiten und dritten 
Studienabschnittes des Diplomstudiums, die Überschrei tung der Studienzeit des 
Bakkalaureatsstudiums oder des Magistcrstudiums oder des Fachhochschul­
Studienganges um  mehr als zwei Semester (§ 1 5  Ans. 3 und 4) nachzusehen, 

wenn das überwiegende Ausmaß der Studienzeitüberschreitung auf die genannten 
Gründe zurückzuführen und auf Grund der hisherigen Studienleistu ngen zu erwarten ist, 
dass der Studierende die Diplomprüfung, die Bakkalaureatsprüfung. die Magisterprüfung 
oder das Rigorosum innerhalb der Anspruchsdauer ablegen wi rd . Vor Erlassung des 
Bescheides i st i nnerhalb von sechs Wochen an Universitäten und Uni versitäten der 
Künste dem Studiendekan. sonst dem Le iter der Ausbi ldungseinriehtung Gelegenheit zu 

(4) Bei Überschreitung der Anspruchsdauer l iegt ke in  günst iger Studienerfolg vor. 

(6) Bei Studienrichtungen, für die e i n  Curricu lum nach dem Un iversi tätsgesetz, 
BGBI . I Nr. 1 20/202. erlassen wurde, ergibt sich die vorgesehene Studienzeit aus dem 
Ausmaß der dafür festge legte n ECTS-Anrechnungspunkte im Sinne des Europäischen 
Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (European Credit Transfer System 
ECTS, 87/327/EWG. Amtsblatt Nr. L 166 vom 5. Juni 1987, CELEX-Nr. 38700327). 
Dabei entsprechen 30 ECTS-Anrechnungspunkte e inem Semester und 60 ECfS­
Anrechnungspunkte e inem Studienjahr. 

§ 19 . ( 1 )  . . .  

(4) Der  Bundesminister für B ildung, Wissenschaft und  Kultur kann für Studierende im 
Sinne des Abs. 3 Z 3 durch Verordnung die Anspruchsdauer unter Berücksichtigung von 
spez ifisch den Studienfortgang betreffenden Behinderungen um bis zu 50 t;{ der 
vorgesehenen Studienzeit verlängern . 

III § 19  A bs. 6 Z 2 entfällt die Wortfolge ,.dl.:s zweiten und dritten Studicnahschn ittes", der 
zweite Verweis lalltet .,§ 1 5  Abs. 1 und 2". 
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geben. zu Vorbringen von Studierenden über im Bereich der Ausb ildungseinrichtung 
veru rsachte Studienverzögerungen Stellung zu nehmen. 

Studienerfolg an Universitäten 

§ 20. ( 1 )  An Un ivasitäten ist der Nachweis eines günstigen Studienerfolges zu 
erbringen: 

1 .  in den erslen beiden Semestern durch die Zulassung als ordentl icher Studierender; 
Studienerfolg an Universitäten und Universitäten der Künste 

§ 20. ( 1 )  An Universitäten und Universitäten der Künste ist der Nachweis des 
günstigen Studienerfolges aus Bakkalaureats-, Magister-, Diplom- und Doktoratsstudien 
sowie i ndividuellen Studien folgendermaßen zu erbringen :  

1 .  in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung a ls  ordent l icher Studierender. 
2 .  nach den ersten beiden Semestern durch den Nachweis von 40 ECfS­

Anrechnungspunkten aus den beiden vorangegangenen Semestern. 

2 .  nach den ersten beiden Semestern insgesamt und nach den ersten beiden 
Semestern jeder Studicnrichtung durch Zeugnisse über e rfolgreich absolvierte 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern in einem der 
Studienzeit entsprechenden Ausmaß; der Nachweis des günstigen Studienerfolges ist 
auch schon nach Abschl uss des ersten Semesters einer Studienrichtung möglich; bei 
einem Studienwechsel nach dem ersten Semester kann der Studienerfolg auch je zur 
Hälfte aus den bei den Studienrichtungen nachgewiesen werden; 3. bei jeder weiteren Beurte i lung des Anspruches durch den Nachweis von 40 

3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung oder des ECfS-Anrechnungspunkten aus den beiden vorangegangenen Semestern und insgesamt 
Rigorosums; jewe i ls m indestens 20 ECrS-Anrechnungspunkten für jcdes zurückge legte Semester. 

4 .  nach dem sechsten Semester jeder Studienrichtung, die n icht in Studienabschn itte 
gegliedert ist oder deren vorgesehene Studienzeit im ersten Studienabschnitt m indestens 
sechs Semester umfasst, durch Zeugn isse über erfolgreich absolvierte 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Ptlicht- und Wahlfächern in e inem der 
Studienzeit entsprechenden Ausmaß. 

(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt nidll vor. wenn ein Studierender die erste 
Diplomprüfung (das erste R igorosum) des Studiums, für das Studienbeihi lfe beantragt 
w i rd, oder eines Vorstudiums nicht innerhalb' der zweifa!.:hen vorgesehenen Studienzeit 
zuzügl ich e ines wei teren Semesters absolviert hat. 

(3) Der gemäß Abs. 1 Z 3 vorgesehene Nachweis hat folgenden Umfang: 
1. bei Diplomstudien und Bakkalaureatsstudien lOvH der in der Anlage 1 zum 

Un iStG für die jeweil ige Studienrichtung festgelegten unteren Grenze des 
Gesamtstundenrahmens. jedoch nicht wen iger als 14 und nicht mehr als 22 
Semesterstunden, oder zwei Fachprüfungen der ersten Diplomprüfung oder der 
Bakkalaureatsprüfung. soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist: 

2. bei Lehramtsstudien gemäß Anlage 1 Z 3 zum UniStG fü r jedes Unterrichtsfa!.:h 
10 vH der in d ieser Anlage für das jeweil ige Unterrichtsfach festgelegttn unlertn Grenze 
des Gesamtstundtnrahmens, jedoch nicht wen iger als sieben und nicht mehr als e l f  
Semesterstundtn, oder e ine Fachprüfung Jer ersten Diplomprüfung; 

3. bei Magisterstudien zehn Semesterstunden: 
4 .  bei Doktoratsstudien sechs Semesterstunden. 
(4) Dcr gemäß Abs. 1 Z 4 vorgesehene Nachweis umfasst 50 vH der in der Anlage 1 

(2) Die Studiennachweise sind aus der gct"örderttn Studienrichtung zu bringen. Im  
Fal le e ines Studienwechsels könntn sie auch aus den Vorstudien erbracht werden. 
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zum UniStG für die jewei lige Studien richtung festgelegten unteren Grenze des 
Gesamtstundenrahmens. 

(5) Für Studienrichtungen, die nach dem AHStG eingerichtet wurden. sind Art und 
Umfang des Nachweises gemäß Abs. 1 Z 2 unter Berücksichtigung der besonderen 
Studiengesetze. Studienordnungen und Studienpläne vom zuständigen akademischen 
Organ durch Verordnung zu bestimmen. 

(6) Auf Antrag e ines Studierenden, dem gemäß § 17 UniStG ein i ndividuel les 
D iplomstudium oder gemäß § 13 Abs. 3 AHStG oder § 16 Abs. 3 KHStG ein studium 
i rregularc bewi l l igt wurde, ha t  der Leiter der  Studienbeihilfenbehörde den Nachweis 
e ines günstigen Studienerfolges gemäß Abs. 1 vorzuschreiben. Gegen den Bescheid ist 
eine Berufung unter Anwendung des § 46 zulässig. Die §§ 42 bis 45 sind nicht 
anzuwenden. 

(7) Auf Antrag eines Studierenden, der ein Fernstudium an einer österreich ischen 
Un iversität betreibt, hat der Leiter der Studienbeih i l fenbehörde den Nachweis eines 
günstigen Studienerfolges gemäß Abs. 1 vorzuschreiben. Gegen den Bescheid ist eine 
Berufung unter Anwendung des § 46 zulässig. Die §§ 42 bis 45 sind n icht anzuwenden. 

Studienerfolg an Universitäten der Künste 

§ 2 1 .  ( 1 )  An Universitäten der Künste ist für Studien. die nach dem KHStG 
eingerichtet wurden, der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbringen :  

1 .  i n  den ersten beiden Semestern durch d i e  Zulassung als ordentl icher Studierender: 

2 .  nach dem zwei ten Semester und nach dem sechsten Semester durch Zeugnisse 
über erfolgre ich absolvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus sonstigen 
P flichtfächern der jeweil igen Studienrichtung in einem der zurückgekgten Studienzt:il 
entsprechenden Ausmaß; 

3 .  nach jedem Studienabschn itt durch die Ablegung der jewei l igen Diplomprüfung; 

4. nach dem vierten Semester des zweiten Studienabschnittes durch Zeugnisse 
gemäß Z 3. 

(2) Ein günstiger Studienerfolg l iegt n icht vor, wenn ein Studierender die erste 
Dipfomprüfung des Studiums, für das Studicnbe ih i f fe beantragt wird.  oder  e ines 
Vorstudiums n icht i nnerhalb der zwei fachen vorgesehenen Studienzeit zuzügl ich eines 
we iteren Semesters absolviert hat. 

(3) An Universitäten der Künste ist für Studienrichtungen. die nach dem UniStG 
eingerichtet sind. der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbri ngen :  

1 .  i n  den e rsten beiden Semestern durch den Nachweis der Aufnahme a ls  
ordentl icher Studierender: 

2 .  nach dem zweiten Semester durch Zeugnisse über erfolgreich absolvierte 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen. die für die jeweil ige Studienrichtung verpfl ichtend 

§ 21 elltfiillf. 
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vorgeschrieben sind. in dnem der zurückgelegten Studienzeit enisprechenden Ausmaß: 
3 .  nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der jewe il igen Diplomprüfung; 
4. wenn das Studium nicht in Studienabschnitte gegliedert i st , nach dem sechsten 

Semester durch Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaitungen und 
Prüfungen. die für die jeweilige Studienrichtung verpflichtend vorgeschrieben sind, in 
einem der zurückgelegten Studienzeit entsprechenden Ausmaß; 

(4) Der gemäß Abs. 3 Z 2 und 4 vorgesehene Nachweis hat folgenden Umfang: 
1. nach dem zweiten Semester 10 vH der in der Anlage 1 unter Z 2, Z 2a und Z 3 

zum UniStG für die jeweil ige Studienrichtung festgelegten unteren Grenze des 
Gesamtstundenrahmens; 

2. nach dem sechsten Semester 50 vH der in der Anlage 1 unter Z 2,  Z 2a und Z 3 
zum UniStG für die jeweil ige Studienrichtung festgelegten unteren Grenze des 
Gesamtstundenrahmens. 

(5) Auf Antrag eines Studierenden, dem gemäß § 1 6  Abs. 3 KHStG ein studium 
i rregulare oder gemäß § 17  UniStG ein indiv iduelles Diplomstudium bewi l l igt wurde 
oder dem Studien gemäß § 18 KHStG verkürzt oder gemäß § 30 KHStG angerechnet 
wurden, hat dcr Leiter der Studienbeih i lfenbehörde den Nachweis eines günstigen 
Sludienerfolges gemäß Abs. 1 oder Abs. 3 vorzuschreiben und die Anspruchsdauer 
festzuste llen. Gleichzeitig hat er jenen Senat der Studienbeihi lfenbehörde zu bestimmen. 
der über eine Vorstellung des Studierenden zu entscheiden hat. Gegen den Bescheid ist 
dne Berufung unter Anwendung des § 46 zulässig. Die §§ 42 bis 45 sind nicht 
anzuwenden . 

(6) Für Stud icnrichtungen, die noch durch Studicnvorschriften nach dem AHStG 
geregelt sind, ist § 20 mi t  der Maßgabe anzuwenden, dass als Lehrveranstaltung im Sin ne 
des § 20 Abs. 1 Z 2 auch der künstlerische Einzelunterricht anzusehen ist. Studierende 
der Studienrichtung Architektur an Universitäten der Künste, soweit d iese noch nach 
Studienvorschriften auf Grund des AHStG eingerichtet ist, haben anstel le des 
Studiennachweises gemäß § 20 Abs. 1 Z 3 nach dem vierten Semester einen Nachweis 
gemäß § 20 Abs. ] Z 2 zu erbringen, wenn das Studium nicht in Studienabschn itte 
gegl iedert ist. 

§ 22a. (1) Für Fachhochschu l-Studiengänge ist der Nachweis des günstigen 
Studienerfolges zu erbringen :  

1 .  im insgesamt ersten Semester durch die Aufnahme als Studierender des 
Fachhochschul-Studienganges: 

2. nach dem ersten. dem dritten. dem fünften und dem siebenten Semester durch die 
Vorlage von Zeugn issen über Prüfungen und Lehrveranstaltungen im Umfang von 
m indestens 250 Stunden aus den Ptl icht- und Wahlfächern des jeweils vorangegangenen 
Semesters; 

§ 22a. ( 1 )  An Fachhochschu l-Studiengängen i�t der Nachweis des günstigen 
Studienfortganges folgendermaßen zu erbri ngen :  

1 .  in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung a l s  ordentl icher Studierender. 
2. nach dem zweiten Semester durch Nachweise von 40 ECTS-Anrechnungspunkten 

aus den beiden vorangegangenen Semestern. 
3 .  hei jeder we iteren Beurte i lung des Anspruches durch den Nachweis von 40 

ECTS-J\nrechnungspunkten aus den bei den vorangegangenen Semestern und insgesamt 
jeweils m indestens :W ECfS-Anrechnungspunkten für jedes zurückgelegte Semester. 
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3. nach jedem Ausbi ldungsjahr durch die Vorlage von Zeugn issen über Prüfungen 
und Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 500 Stunden aus den Pflicht- und 
Wahlfächern des jeweils vorangegangenen Ausbildungsjahres. 

(2) Ein günstiger Studienerfolg l iegt nicht vor, wenn ein vorgeschriebenes 
Berufspraktikum ohne Erfolg absolviert oder wenn ein Studierender wegen 
N ichterreichens des Ausbi ldungszides vom weiteren Besuch des Fachhochschul­
Studienganges ausgeschlossen wurde. 

§ 23. (1) An Pädagogischen Akademien ist der Nachweis des günstigen 
Studienerfolges zu erbringen : 

1 .  im  ersten Semester durch die Aufnahme als ordentlicher Studierender; 
2 .  im zweiten Semester durch die Vorlage von Zeugnissen über Vorprüfungen, 

Kol loquien, Seminare oder Übungen im Umfang von mi ndestens sieben Wochenstunden 
aus den Ptlkhtgegenständen des ersten Semesters, deren Notendurchschnitt nicht 
schlechter als 2,5 sein darf; 

3. nach dem zweiten Semester durch die Vorlage von Zeugnissen über 
Vorprüfungen, Kolloquien, Sem inare oder Übungen im Umfang von mindestens zehn 
Wochenstunden aus den Ptlichtgcgenständcn des zweiten Semesters, deren 
Notendurchschn itt nicht schlechter als 1,5 sein darf, 

4. nach dem vierten und sechsten Semester durch Vorlage von Zeugnissen über 
Vorprüfungen, Kolloquien, Seminare, Übungen oder Tc ik der Lehramtsprüfung im 
Umfang von mindestens zwanzig Wochenstunden aus den Pfliehtgegenständen der 
hdden vorhergehenden Semester, deren Notendurchschnitt nicht sch lechter als 2.5 sein 
darf, sowie der Zeugnisse über die Lehrübungen im Rahmen der schulpraktischen 
Ausbildung aus den beiden vorhergehenden Semestern, deren Noten n icht schlechter als 3 
sein dürfen. 

(2) An Berufspüdagogischen Akadem ien ist der Nachweis des günstigen 
Studienerfolges zu erbringen :  

1 .  im ersten Semester durch d ie  Aufnahme a ls  ordentlicher Studierender; 
2 .  im zweiten Semester durch die Vorlage von Zeugnissen über Vorprüfungen, 

Kol loquien. Seminare oder Übungen im Umfang von m indestens sieben Wochenstunden 
aus den Ptlichtgegenständen des ersten Semesters, deren Notendurchschnitt nicht 
schlechter als 2,5 sein darf; 

3. nach dem zweiten Semester durch die Vorlage von Zeugnissen über 
Vorprüfungen. Kolloquien, Seminare oder Ühungen im Umfang von m indestens zehn 
Wochenstunden aus den Ptlichtgegenständen des zweiten Semesters, deren 
Notendurchschni tt nicht sch lechter als 2.5 sein darf: 

4. nach dem viertt:n und st:chsten Semester durch Vorlage von Zeugnissen über 
Vorprüfungen, Kolloquien, Seminare, Übungen oder Tei le der Lehramtsprüfung im 

(2) Die Studiennachweise sind aus  der  geförderten Studienrichtung zu bringen. Im 
Fal le ei nes Stud ienwechsels können s ie  auch aus den Vorstudien erhracht werden .  

§ 23 .  ( 1 )  An Pädagogischen Akademien, Berufspädagogischen Akademien, Akademien 
für Sozialarbeit, Akademien für Sozialarbeit für Berufstätige und land- und 
forstwirtschaftl ichen berufspädagogischen Akademien ist der Nachweis des günstigen 
Studienerfolges folgendermaßen zu erbringen :  

1 .  in  den ersten beiden Semestern durch d ie  Zulassung a ls  ordentlicher Studierender, 
2. nach dem zweiten Semester durch den Nachweis von 40 ECTS­

Anrechnungspunkten aus den beiden vorangt:gangenen Semestern, 
3. bei jeder weiteren Beurtei l ung dt:s Anspruches durch den Nachweis von 40 

ECTS-Anrechnungspunkten aus den beiden vorangegangenen Semestern und i nsgesamt 
jeweils mindestens 10 ECTS-Anrcchnungspunkten für jedes zurückgelegte Semester. 

(2) Die Studien nachweise sind aus der geförderten Studienrichtung zu bringen .  Im 
Fal le eines Studienwechstls können sie auch aus den Vorstudien erhracht werden.  

(3) Die Erfordernisse für den Nachweis des günstigen Studienerfolges gelten auch an 
Privatschulen m it e igenem Organisationsstatut, soweit sie mit  Pädagogischen Akademien. 
Beru fspädagogischen Akademien oder Akademien für Sozialarbe it vergleichbar sind. Die 
Vergleichbarke i t  is t  durch Verordnung des Bundesministers für Bi ldung, Wissenschaft 
und Kultur festzustel len. 
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Umfang von m indestens zwanzig Wochenstunden aus den Ptlichtgegenständen der 
beiden vorhergehenden Semester, deren Notendurchschn itt nicht schlechter als 2, 5 sein 
darf, sowie der Zeugnisse über die schulpraktischen Übungen aus den beiden 
vorhergehenden Semestern, deren Noten nicht schlechter als 3 sein dürfen. 

(3) An den Akademien für Sozialarbeit und an Akademien für Sozialarbeit für 
Berufstätige gilt für den Nachweis des günstigen Studienerfolges der Abs. 2 sinngemäß. 
Anstelle der Zeugn isse über schulpraktische Übungen ist das Zeugnis über die 
erfolgreiche Absolvierung des Praxissemesters vorzulegen . 

(4) An land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Akademien ist der 
Nachweis des günstigen Studienerfolges im ersten Semester durch die Vorlage des 
Reifeprüfungszeugnisses einer höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt zu 
erbringen. Für den Nachweis e ines günstigen Studienerfolges im zweiten und in den 
folgenden Semestern gilt der Abs. 2 Z 2 und 3. 

(5) Die Fesl legung der Erfordern isse für den Nachweis des günstigen 
Studienerfolges an Privatschulen mit eigenem ürganisationsstatut, die mit Pädagogischen 
Akademien, Berufspädagogischen Akademien oder Akademien für Sozialarbeit 
vergleichbar sind. hat durch Verordnung des Bundesmin isters für Bildung, Wissenschaft 
und Ku ltur zu erfolgen. Für den Nachweis des günstigen Studienerfolges sind dabei unter 
Bedachtnahme auf das Organisationsstatut gleiche Leistungen zu verlangen wie an den 
zunächst vergkichbaren öffentlichen Lehranstalte n. 

(6) Sofern die im Lehrplan vorgesehenen Pfl ichtfächer das in den vorstehenden 
Absätzen vorgesehene M indestausmaß nicht erreichen, kann der Nachweis des günstigen 
Studienerfolges auch durch den Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung eines im 
bet reffenden Semester vorgesch riebenen Berufspraktikums erbracht werden. In d iesem 
Fal l  entsprechen fünf Wochen einer erfolgreich absol vierten Berufspraxis einer 
Wochenstunden aus einem Pflichtgegenstand. 

§ 26. ( 1 )  Die Höchststudienbeih i lfe beträgt monatlich 424 € Uährlich 5 088 €). In § 26 Abs. 1 elllfälli der letzte SalZ. 
soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist. Diest:r Bdrag gilt auch für Studien, die 
als Fernstudien betrieben werden .  

(2) Die  Höchststudienbeihi lfe beträgt monatl ich 606 E Uährl ich 7 272 € )  fiir 

4. für Stud ierende, die aus Studiengründen einen Wohnsitz im Gemeindegebiet des 
Studienortes haben, weil der Wohnsitz der Eltern vom Studienort so weit entfernt ist, dass 
die tägl iche Hin- und Rückfahrt zeitlich nicht mehr zumutbar ist; leben d ie Eltern nicht 
im gemeinsamen Haushalt, so ist der Wohnsitz jenes Elterntei les maßgebend, mit dem 
der Studierende zuletzt im gemei nsamen Haushalt gelebt hat. 

All § 26 Ahs. 2 Z 4 wird folgender Satz angefügt: 

Dit:s gilt n icht für Studierende von Fernstudien. 

49/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
25 von 31

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 28. Studierenden, die zur Ptlege und Erziehung mindestens dnes Kindes gesetzlich § 28. Studierenden, die zur Pflege und Erziehung mindestens ei nes Kindes gesetz lich 
verpflichtet sind, gebührt ein Zuschlag von monatlich 44 € Uährlich 528 €), verptl ichtet si nd, gebührt e in Zuschlag von monatlich 60 € Uährl ich 720 E). 

§ 30. ( 1 )  . . .  
(2) Die Stud ienbeih i l fe ist zu berechnen, i ndem die jährlich jeweils mögl iche 

Höchststudienbeihi lfe vermindert wird um 

4. den Jahresbetrag der Fami l ienbeihi l fe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des 
Fam i lienlastenausgleichsgesctzes 1967, der für den Studierenden unter Berücksichtigung 
seines Al ters als erstes Kind zustünde; der Jahresbetrag der Famil ienbeihi lfe ist nicht 
abzuziehen, wenn der Studierende nachweist, dass für ihn trotz eines entsprechenden 
Antrages gemäß § 5 Abs. 3 des Fami l ienlastenausgleichsgesetzes 1967 keine 
Fami lienbeihi lfe zusteht, 

5. den Jahresbelrag des Kinderabsetzbetrages bzw . Unterhaltsabsetzbetrages (§ 33 
Abs. 4 Z 3 EStG 1 988) in jener Höhe, der für ein erstes Kind zusteht. 

§ 32. ( 1 )  D ie Bemessungsgrundlage des Studierenden, der Eltern sowie des 
Ehegatten des Studierenden umfasst das Einkommen gemäß den §§ 8 bis 1 0  abzüglich 
der Freibeträge gemäß Abs. 4 und der nachstehenden Absctzbeträge für die Personen. für 
die entweder der Studierende, einer seiner Elternteile oder sein Ehegatte kraft Gesetzes 
Unterhalt leistet: 

4. für jede Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres. die gemäß § 123 Abs. 4 
Z 1 ASVG als Angehöriger gilt oder die gemäß § 76 Ab. 1 Z 2 ASVG begünstigt in der 
Krankenversicherung selbst versichert ist oder dk Studienbeih i lfe bezieht. ein Betrag in 
der Höhe der Höchststudienbeihi lfe gemäß § 26 Abs. 1 ;  sofern es sich jedoch u m  
auswärtige Studierende i m  Sinne des § 26 Abs. 2 handelt, ein Betrag i n  der Höhe der 
Höchststudienbei h i lfe gemäß § 26 Abs.2; 

(2) Für den Studierenden selbst steht kein Absetzbetrag zu. Für den zweiten 
Elternteil ist jedenfal ls e in Absetzbetrag in der Höhe gemäß Abs. 1 Z 4 erster Fall zu 
berücksichtigen. 

§ 30 ( 1 )  . . .  

(2) 

4. den Jahrl.:sbetrag der Fami l ienbeih i lfe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des 
Fami l ienlastenausgleichsgesetzes 1 967, der für den Studierenden unter Berücksichtigung 
seines Alters als erstes Kind zustünde; der Jahresbetrag der Famil ienbeihi lfe ist n icht 
abzuziehen, wenn der Studierende nachweist ,  dass für ihn trotz e ines entsprechenden 
Antrages gemäß § 5 Abs. 2 des Famil ienlastenausgleichsgesetzes 1 967 keine 
Famil ienbeihi lfe zusteht. 

5. den Jahresbetrag des Kinderabsctzbetragcs gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 1 988. der 
für den Studierenden zusteht. 

Der erste Verweis in § 32 Abs. I Z 4 lalltet: 

§ 1 23 Abs. 4 ASVG 

§ 32 . ( 1 ) . . .  

(2) Für den Studierenden selbst steht kein Ahsetzbetrag zu. Für den zwe iten Elternte i l  
und den Ehegatten e ines  Elternteiks. soweit es sich dabei um einen Angehörigen im 
Sinne des § 1 23 ASVG hande lt. ist jedenfal ls ein Absetzhetrag in der Höhe gemäß Abs. 1 
Z 4 erster Fall zu berücksichtigen .  
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§ 33 ( 1 )  . . .  

(2) Die Studienbeih i lfenbehörde untersteht in  allen ihre Organ isation betreffenden 
Ange legenheiten unmittelbar dem Bundesm in ister für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur. 
Die Buchhaltungsaufgaben der Studienbe ih i l fenbehörde sind von der für das 
Bundesmin isterium für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur zuständigen Buchhaltung 
wahrzunehmen. Bei der automationsunterstütztcn Berechnung und ZahlbarsteIlung der 
Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz hat das für die Universität Wien zuständige 
EDV -Zentrum mitzuwirken. Die Befugnisse der übrigen mit der Vollziehung der 
Studienförderungsangelegenheiten betrauten Bundesmin ister werden dadurch nicht 
berührt. 

§ 39. ( 1 )  Studienbeihi lfen werden auf Antrag zuerkannt. 

(5) Der Studierende hat die maßgeblichen Fami l ien- und Einkommensverhältnisse 
und die sonst für die Vol lziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Informationen 
wahrheitsgemäß und vol lständig anzugeben. Anträge auf Studicnbe ih i lfe können auch im 
e lektronischen Verfahren e ingebracht werden. Der für die Studienbe ih i lfenbehörde 
zuständige Bundesminister hat den Beginn und die Durchführung dieser Form der 
AntragsteI l ung nach Maßgabe der techn ischen und organisatorischen Möglichkeitcn untcr 
Verwendung sicherer elektronischer Signaturen nach dem Signaturgesetz, BGBI.  I 
N r. 1 90/ 1 999. durch Verordnung zu best immen. 

(7) Die für Anträge auf Studienbeih i l fe geltenden Best immungen sind auch auf 
Anträge auf Erhöhung einer zuerkannten Studienbeihi lfe anzuwenden. Die Erhöhung 
w i rd mit dem der AntragsteI lung folgenden Monat wi rksam. 

§ 40. ( 1) . . .  
(5)  Im Verfahren zur Gewäh rung von Förderungsmaßnahmen nach dem 

Studienförderungsgesetz ist die Studienbe ih i lfenbehörde berechtigt. die h icfür 
notwendigen personenbezogenen Daten der Personen. dere n Einkommen zur Ermittl ung 
der soz ialen Bedürftigkeit nachzuweisen i st. automationsunterstützt zu ermitteln und zu 
verarbe iten. Das sind folgende Date n: . . . 

1 1 .  das Bestehen einer Selbstversicherung in der Krankenversicherung. 

§ 33 ( 1 )  ... 

(2) Die Studienbeih i lfenbehörde untersteht in  allen ihren Organ isat ion betreffenden 
Angelegenheiten unm ittelbar dem Bundesm inister für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur. 
Sie ist anwe isende Stel le .  Ihre Buchhaltungsaufgaben sind von der für das 
Bundesmin isterium  für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur zuständigen Buchhaltung 
wahrzunehmen. Die Befugnisse der übrigen mit der Vol lziehung der 
Studienförderungsangelegenheiten betrauten Bundesmin ister werden dadurch n icht 
berührt. 

§ 39. ( 1 )  Studienbe ih i lfen werden auf Antrag zuerkannt. Der Antrag gilt für die 
wiederholte Zuerkennung von Studienbe ih i l fe während des gesamten wei teren Studiums. 
sofern seit dem Antrag ununterbrochen Anspruch auf Studienbe ih i l fe besteht. 

(5) Der Studierende hat für die Erl edigung seines Antrages die maßgebl ichen 
Fami l ien- und Einkommensverhältnisse und die sonst für die Vol lziehung d ieses 
Bundesgesetzes erforderlichen Informationen wahrheitsgemäß und vollständig 
anzugeben , sofern diese nicht von dt:r Studienbe ih i l fenhehörde für Studienförderung 
automationsunterstützt ermittelt werden. 

(7) Die für Anträge auf Studienbeih i lfe geltenden Best immungen sind auch auf 
Anträge auf Abänderung einer zuerkannten Studienbeih i l fe anzuwenden. Die Abänderung 
wird mit dem Beginn des Zuerkennungsze i traumes wi rksam. sofern der Antrag in nerhalb 
der Antragsfrist gestel l t w i rd. ansonsten mit dem auf den Antrag folgenden Monatsersten. 

In § 40 A bs. 5 wird in Z ] J der PUI/kt durch eillell Beistrich ersetzt lind folgende Z 12 
angefügt: 

1 2. das Bestehen einer Angehörigeneigenschaft gemäß § C3 ASVG. 

All  § 4] werdelI folgende A bs. 5 lind 6 angefügt: 

(5) Nach Ablauf des Zuerkennungsze itraumes gemäß Abs. 1 ist von Amts wegen der 
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§ 48. ( 1) . . .  

(3) Studierende, die im ersten Semester Studit:nbeihi lft: bt:zogt:n haben und danach 
n icht weiter i nskribieren oder das Stud ium n icht unmittelbar fortsetzen, haben zum 
Ausschluss der Rückzahlungsverpfl ichtung in  der auf das erste Semester folgenden 
Antragsfrist ( § 39 Abs. 2) Studiennachweise über Prüfungen und Lehrveranstaltungen 
aus Pfl icht- u nd Wahlfächern ihres Studiums im Umfang von vier 
Semesterwochenstunden vorzulegen. 

§ 49. ( 1 )  Der Anspruch auf Studienbe ih i l fe ruht während der Semester, i n  denen 
Studit:rt:nde n icht g rundsätzlich im vollen Umfang zum Studit:n- und Prüfungsbetrieb 
zugelassen si nd (§ 3 Abs. 5), und während der vol len Monate, in denen sie am Studium 
überwiegend behindert sind oder durch mehr a l s  zwei Wochen den Präsenz- oder 
Zivi ldienst le isten. 

. " 
Anspruch neu zu beurte i len. wenn se it dem letzten Antrag ununterbrochen Anspruch auf 
Studienbdhi l fe bestand. Als maßgebl icher Zt:itpunkt im Sinne der §§ 1 Abs. 5, 7 Abs. 2 
und 41 Abs. 2 gilt im Wintersemestt:r der 1 .  Oktober, im  Sommersemester der 1 .  März. 

(6) Die Studienbei h i l fenbehörde hat sich be im schri ft l ichen Verkehr mit den 
Studierenden nach Mögl ichkeit moderner Kommun ikationstechnologicn, i nsbesondere 
der automationsunterstützten Datenübertragung zu bedienen. 

§ 48. ( 1) . . .  

(3) Studierende, d ie im ersten Semester Studienbeih i l fe bezogen haben und danach 
n icht weiter inskribit:ren oder das Stud ium nicht unmittelbar fortsetzen, haben zum 
Ausschluss der Rückzahlungsverptl ichtung in  der auf das erste Semester folgenden 
Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Studiennachweise über Prüfungen und Lehrveranstaltu ngen aus 
Pfl icht- und Wahlfächern ihres Studiums im Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten 
vorzulegen .  

§ 49.  ( 1 )  Der Anspruch auf Studienbeih i l fe ruht während d!.:r Sem!.:ster, i n  d!.:nen 
Studierende nicht grundsätzl ich im vollen Umfang zum Studien- und Prüfungsbctrieb 
zugelassen s ind (§ 3 Abs. 6). und während der vo l l en  Monate, in denen sie am Studium 
behindert s ind oder durch mehr als zwei Wochen den Präsenz- oder Zivi ld ienst le isten . 
Abweichend davon tritt trotz Nichtvorl iegens e iner Fortsetzungsmeldung kein Ruhen des 
Anspruches e in ,  wenn der Stud ierende innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist oder der 
Nachfrist fü r die Fortsetzungsrneldung sei n Stud ium absch l ießt. 

§ 50. ( 1 )  .. . 

(2) Der Anspruch auf Studienbeihi lfe erl ischt mit dem Ende des letzten Monats jenes 
§ 50 (1) . . .  

Semesters (halben Ausbildungsjahres), 

1 .  mit dem die Anspruchsdauer für das Studium (den Studienabschn itt) endet. 

(2) Der Anspruch auf Studienbeih i l fe erlischt mit dem Ende jenes Semesters (halhen 
Ausbi ldu ngsjahres), 

2. für das der Studierende keinen Studiennachweis gemäß den §§ 20 Abs. 1 Z 2 und 1 . mit dem die Anspruchsdauer für das Studi u m  (den Studienabschnitt) endet, 

2 1  Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 Z 2 vorgelegt hat oder 2 .  fü r das der Studierende keinen Studiennachweis gemäß den § 20 Ahs. 1 Z 2. 22a 
3 . nach dem der Studierende ein anderes Studium aufnimmt: dies gilt auch für den Abs. 1 Z 2,  23 Abs. 1 Z 2 und § 24 Abs. 1 Z 2 (im dritten Semester) vorgelegt hat oder 

Wechsel der in  § 3 Abs. 1 genannten Einrichtungen.  3 .  nach dem der Studierende ei n!.:n Studienwechsel g!.:mäß § 1 7  Abs. 1 Z 1 und 2 

(3) Für Studierend!.: an Univ!.:rsitäten, Kunsthochschulen und Theologischen 
Lehranstalten gelten als klzter Monat des Wintersemesters der Februar und als Ietzl!.:r 
Monat des Sommersemesters der Jul i .  Für Studierende an Akademien und Konservatorien 
gelten als ktzler Monat des Wintersemesters der Jänner und als l etzter Monat des 
Sommersemesters der Juni .  Als letzter Monat e ines halben Ausb i ldungsjahres eines 

vornimmt oder die in § 3 Abs. 1 genannte Einrichtung wechselt . 

§ 50 Abs. 3 ell/fiilll, die A bstilze 4, 5 lind 6 erhalten die Bezeicllllllngell .,(3),", ,,(4 r lind 
,.( 5)" .  
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Fachhochschul-Studienganges gilt der Februar. 

§ 52b. ( 1 )  Studicnabschluss-Stipendien dienen der Förderung ordentlicher 
Studierender an Universitäten und Universitäten der Künste, die sich in der 
Absch lussphase ihres Studiums befinden. Die Höhe der Studienabschluss-Stipendien 
beträgt zwischen 300 und 1 090 € monat l ich. Die Auszahlung des Studienabschluss­
Stipendiums erfolgt durch höchstens achtzehn Monate. 

§ 52b ( 1 )  Studienabschl uss-Stipcndicn dienen der Förderung von Studierenden. die sich 
in der Abschlussphase ih res Studiums befinden. Die Höhe der Studienabschl uss­
Stipendien beträgt zwischen 500 und 1 090 € monatlich. Die Auszahlung des 
Studienabschluss-Stipendiums erfolgt durch höchstens achtzehn Monate. 

. (2) Studienabschluss-Stipendien werden vom Bundesminister für Bildung, . (�) . Studienabschlu.ss-Stipendien werden von der Studienbeih i lfenbehörde nach 
WIssenschaft un? Kultur nach Richtl inien im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung Rlchtl lOlen de� �uständlgen Bundesmin ist�r im Wege der Privatwirtschaftsverwa ltung 
zuerkannt. Auf dIe Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. zuerkannt. Auf dIe Zuerkennung besteht keIn Rechtsanspruch. 

(6) Für Studienabschluss-Stipendien ist im Bereich des Bundesministeriums für 
B ildung, Wissenschaft und Kultur. Vol lziehungsbereich Wissenschaft (Budgetkapitel 1 4) 1/1 § 52b A bs. 6 entfällt die Wortfolge "Vollziehungsbereich Wissenschaft (Budgetkapitel 
jährlich ein Betrag von 2 % der im letzten Kalenderjahr jewei ls für die Studienförderung 14)". 
aufgewendeten Mittel zur Verfügung zu ste l len .  

§ 56 .( 1 )  . . .  

(4) In nerhalb der nächsten nach Abschl uss des Auslandsstudiums beginnenden 
Antragsfrist ist der Studienbeihi lfenbehörde e in  Studienerfolgsnachweis über die im 
Ausland betriebenen Studien vorzu legen. Dieser Nachweis wird erbracht durch 
Bestätigungen der zuständigen akademischen Behörde über erfolgreich absolvierte 
Prüfungen und Lehrveranstaltungen oder über erfolgreich durchgeführte Arbeiten im 
Zusammenhang m it der Anfertigung einer Diplomarbeit oder Dissertat ion. Das Ausmaß 
der über Lehrveranstaltungen abgelegten Prüfungen hat bei Auslandsstudien von 
höchstens fünf Monaten m indestens sechs Semesterstunden zu betragen. für 
Auslandsstudien von mehr als fünf, aber n icht mehr als zehn Monaten mindestens zwölf 
Semesterstu nden, für Auslandsstudien von mehr als zehn, aber n icht mehr a ls 1 5  
Monaten 1 8  Semesterstunden, ansonsten 24  Semesterstunden. Wird dieser 
Studiennachweis nicht erbracht, ist die Beihi lfe für ein Auslandsstudium zurückzuzah len. 
Sofern im S inne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen 
(European Credit Transfer Systems . ECfS. 87/327/EWG, Amtsblatt Nr. L 1 66 vom 5. 
Juni 1 987. CELEX-Nr. 38700327) den im Ausland absolvierten Studien ECrS­
Anrechnungspunkte zugetei lt sind. kann der Studienerfo lgsnachweis auch dadurch 
erbracht werden, dass für jeden Monat des Auslandsstudiums mindestens drei ECfS­
Anrechnungspunkte nachgewiesen werden. 

111 § 54 A bs. 1, § 64 A bs. 2 lind § 74 Ahs. 3 wird das TI/ort "Kunsthochschulen" durch die 
Wortfolge .. Universitäten der Künste" ersetzt. 

§ 56 Abs. 4 letzter Satz lalltet: 

Sofern den im Ausland absolvi erten Studien ECTS-Anrechnungspunkte zugetei l t  
s ind.  kann der Studienerfolgsnachweis auch dadurch erbracht werden. dass für jeden 
Monat des Auslandsstudiums mindestens 4 ECTS-Anrechnungspunktc nachgewiesen 
werden. 
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§ 59. ( 1 )  Leistungsstipendien sind für jedes Studienjahr auszuschreiben 

1 .  an Universitäten durch den Studiendekan. 
2. an Un iversitäten der Künste durch das oberste Kol legia lorgan ; an Universitäten 

der Künste, die nach dem KUOG e ingerichtet sind, durch den Studiendekan, 

3. an Theologischen Lehranstalten durch den Leiter und 
4. an Faehhoehsehu l-Studiengängen durch den Studiengangslei ter. 

§ 61 . ( 1 )  . . .  
(3 )  An Un iversitäten und  Universitäten der Künste erfolgt d i e  Zuerkennung im 

selbständigen Wirkungsbere ich durch das oberste akademische Kol legialorgan, an  i n  
Faku ltäten gegliederten Universi täten durch das Fakultätskolleg ium;  an  Universitäten, die 
n ach dem Universitätsorganisationsgesetz 1 993 - UOG 1993, BGBI. Nr. 805, und an 
Universitäten der Künste, die nach dem KUOG ei ngerichtet sind. durch den 
Studiendekan; an Theologischen Lehranstalten und an Fachhochschu l-Studiengängen 
durch den Leiter der Einrichtung nach Anhörung der an der Einrichtu ng bestehenden 
Vertretung der Studierenden .  

§ 65 .  ( 1 )  Die Förderungsstipendien s ind auszuschre iben 

1. an Universitäten durch den Studiendekan. 

2. an Un iversitäten der Künste durch das oberste Kollegialorgan; an Universitäten 
der Künste, die nach dem KUOG eingerichtet sind. durch den Studiendekan. 

3. an Theologischen Lehranstalten durch den Leiter. 

§ 67. ( 1 )  . . .  

(2) Die Zuerkennung der Förderungsst ipendien erfolgt 

§ 59. ( l )  Leistu ngsstipendien sind fü r jedes Studienjahr dureh das für 
Studienangelegenheiten zuständige Organ auszuschreihen. 

6 1 .  ( 1 )  . . .  

(3) Die Zuerkennung der  Leistungsst ipendien erfolgt durch das für 
Studienangelegenheiten zuständige Organ nach Anhöru ng der an der Ei nrichtung 
bestehenden Vertretung der Studierenden. 

All § 61 wird folgender A bs. 5 angefügt: 

(5) Die Bi ldungsei nrichtungen haben dem Bundesm in isterium für Bi ldung. 
Wissenschaft und Kultur jährlich einen Bericht üher ihre Strategie hei der 
Le istu ngsförderung. die Auswah lkritcrien sow ie  über die Zahl und Höhe der v ergebe nen 
Leistungsstipendien zu ühermitteln .  

§ 65 .  ( 1 )  Förderungsst ipendien s ind für  jedes Stud ienjahr durch das für 
Studienangelegenheiten zuständige Organ auszuschreiben. 

§ 67. ( 1 )  . . .  
I .  an Un iversitäten durch den Studiendekan. (2) Die Zuerkennung der Förderungsstipendien erfolgt durch das für 
2. an Univers i täten der Künste durch das oherste Kol legiaJorgan : an Universitäten Studienangekgenheiten zuständige Organ nach Anhörung der an der Einrichtung 

der Künste. die nach dem KUOG eingerichtet sind. durch den Studiendekan. bestehenden Vertretung der Stud ierenden. 

3. an Theologischen Lehranstalten durch den Leiter. 
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§ 75. ( 1 )  . . .  

All § 67  wird folgender Absatz 5 angefügt: 

(5) Die Bi ldungseinrichtungen haben dem Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kul tur  die Ausschre ibung der Förderungsstipendien sowie jährl ich 
einen Bericht über ihre Förderungsstrategie, die Auswahlkriterien sowie  über die Zah l 
und Höhe der vergebenen Förderungsst ipendien zu übermitte ln .  

§ 75. ( 1 )  . . . 
( 19) Für Studierende. die nach einem Diplomstu� ium ein Dok�oratsstu

.
d ium ( 1 9) § 49 Abs . 1  in  der ab 1. September 2003 geltenden Fassung is t  auch auf spätestens im Sommersemester 1 999 aufgenommen haben, Ist § 1 5  Abs. 3 1 0  der bIS 28. Ansprüche auf Studienbe ih i l fe in den Studienjahren 2001/2002 und 2002/2003 Februar 1 998 geltenden Fassung anzuwenden. anzuwenden. 

(20) § 52b tri tt mit Ablauf des 3 1 .  August 2003 außer Kraft. 
(20) Für Studi�n an Univ�rsitäten und Universitäll:n der Künste, die vor dem 

Studienjahr 2003/04 aufgenommen wurden, sind die §§ 1 8. 20 und 21  in der am 3 1. 
August 2004 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(21 )  Die Funktionsperiode der für das Studienjahr 2000/0 1 bestel l ten Senate der (2 1 ) StudienwechseL die vor dem Studienjahr 2003/04 vorgenommen wurden. sind 
Studienbeihi lfenbehörde endet mit 3 1 .  August 200 1 .  nach § 1 7  i n  der a m  3 1 .  August 2004 geltenden Fassung z u  beurte i len .  

§ 76. ( 1 ) Mit der Vol lz iehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: /1/ § 76 A bs. 1 Z 1 ist die Wortfolge .,der Akademie der bi ldenden Künste. der 

1 .  hinsichtl ich der Universitäten, der Akademie der bi ldenden Künste, der Kunsthochschulen" durch die Wortfolge "Univer�itäten der Künste" zu ersetzel/. 

Kunsthochschulen, der Theologischen Lehranstalten und der Fachhochschu l-
Studiengänge der Bundesmi nister für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur. A ll § 78 werden folRende A bsätze 21, 22 lIl/d 23 allReliiRI: 

(2 1 )  § 19 Abs. 4, § 24, § 30 Abs. 2 Z 4 und 5, § 33 Ans. 2. § 40 Abs. 5 Z 1 2, § 49 
Abs. 1 .  § 52b Abs. 1 .  2 und 6. § 54 Abs. 1 .  § 64 Abs. 2. § 74 Abs. 3. § 75 Abs. 1 9. § 76 
Abs. 1 Z 1 und § 78 Abs. 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr .  XXX!2003 
treten mi t  1 .  September 2003 in Kraft. 

(22) § 59 Abs. I .  § 6 1  Abs. 3 und 5. § 65 Abs. 1 .  § 67 Abs. 2 und 5 sowie § 78 
Abs. 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXX/2003 treten mit 1. Jänner 
2004 i n  Kraft. 

(23) § 9, § 1 5 ,  § 1 7 ,  § 1 8  Abs. 1 bis 4 und 6. § 1 9  Abs. 6 Z 2, § 20. § 22a. § 23. § 26 
Abs. 1 und Abs. 2 Z 4. § 28, 32 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2. § 39 Abs. 1 .  5 und 7, § 4 1  Abs. 5 
und 6, § 48 Abs. 3, § 50 Abs. 2. 3, 4 und 5, § 56 Abs. 4. § 75 Abs. ::W und 2 1  sowie  § 78 
Abs. 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB! .  I Nr. XXX/2003 treten mit  1 .  
September 2004 i n  Kraft. § 2 1  tritt mit 3 1 .  August 2004 außer Kraft. 
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